
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zusammenfassung	
	
	
	

Haftungsausschluss: Der Autor und die Fachschaft Jus Luzern (Fajulu) 
übernehmen keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit, 
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen. 
Haftungsansprüche gegen den Autor oder die Fajulu wegen Schäden 
materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung 
bzw. Nichtnutzung der Zusammenfassung entstehen werden ausgeschlossen. 



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
1 

1. TEIL: GRUNDLAGEN 1: DAS SYSTEM UND DIE ENTWICKLUNG DES AUSGLEICHS VON PERSONENSCHÄDEN ...... 5 
1. EINLEITUNGSFALL ........................................................................................................................................................ 5 
2. DER BEGRIFF DES PERSONENSCHADENSRECHTS................................................................................................................. 5 
3. DIE SYSTEME DES PERSONENSCHADENSAUSGLEICHS .......................................................................................................... 5 
4. HISTORISCHE HINTERGRUND ......................................................................................................................................... 6 

4.1 Entwicklung von Sozialversicherungen ........................................................................................................ 7 
5. DIE SOZIALVERSICHERUNGSZWEIGE ................................................................................................................................ 7 
6. KATEGORISIERUNG DER SCHADENSAUSGLEICHSSYSTEME ..................................................................................................... 8 

2. TEIL: GRUNDLAGE 2: SCHADEN, SCHADENERSATZ UND WEITERE ZENTRALE BEGRIFFE IM ÜBERBLICK ............. 9 
1. SCHADENSBEGRIFF ...................................................................................................................................................... 9 

1.1 Klassische Schadensbegriff ........................................................................................................................... 9 
1.1.1 Arten .......................................................................................................................................................................... 9 

1.2 Normative Schaden ...................................................................................................................................... 9 
1.3 Direkter und indirekter Schaden................................................................................................................... 9 
1.4 Unmittelbarer und mittelbarer Schaden ...................................................................................................... 9 
1.5 Personenschaden, Sachschaden, reiner Vermögensschaden ..................................................................... 10 

1.5.1 Personenschaden: Schadensposten (Haftpflichtrecht) ........................................................................................... 10 
2. SCHADENSBERECHNUNG ............................................................................................................................................ 10 

2.1 Vorteilausgleichung (bzw. Vorteilsanrechnung) ........................................................................................ 11 
2.2 Schadensminderung ................................................................................................................................... 11 

3. SCHADENERSATZ ....................................................................................................................................................... 11 
3.1.1 Versicherungs- und andere kompensatorische Leistungen als Schadenersatz ...................................................... 11 

4. WEITERE ZENTRALE BEGRIFFE ...................................................................................................................................... 11 
4.1 Unfall (ATSG 4) ........................................................................................................................................... 11 
4.2 Krankheit (ATSG 3) ..................................................................................................................................... 12 
4.3 Arbeitsunfähigkeit (ATSG 6) ....................................................................................................................... 12 
4.4 Erwerbsunfähigkeit (ATSG 7)...................................................................................................................... 13 
4.5 Invalid (ATSG 8 I) ........................................................................................................................................ 13 

3. TEIL: GRUNDLAGEN 3: HAFTUNGSERSETZUNG DURCH VERSICHERUNGSSCHUTZ ...........................................14 
1. HAFTUNGSERSETZUNG DURCH VERSICHERUNGSSCHUTZ ................................................................................................... 14 

1.1 Versicherung ............................................................................................................................................... 14 
1.2 Sozialversicherungen .................................................................................................................................. 14 
1.3 Private Versicherungen .............................................................................................................................. 15 

1.3.1 Unterscheidung zw. Schadens- und Summenversicherung .................................................................................... 15 
2. HAFTPFLICHTVERSICHERUNG ....................................................................................................................................... 15 

2.1 Obligatorische HPV ..................................................................................................................................... 16 
2.1.1 Motorfahrzeug-HPV ................................................................................................................................................. 16 
2.1.2 Einige Berufs-HPV (z.B Anwälte) .............................................................................................................................. 16 

2.2 Freiwillige HPV............................................................................................................................................ 16 
2.2.1 Privat-HPV ................................................................................................................................................................ 16 

3. SOZIALVERSICHERUNGSZWEIGE .................................................................................................................................... 17 
3.1 Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) (1. Säule) .......................................................................... 17 
3.2 Invalidenversicherung (IV) (1. Säule) .......................................................................................................... 17 
3.3 Berufliche Vorsorge (2. Säule) (berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge) ..................... 17 
3.4 Unfallversicherung ..................................................................................................................................... 17 
3.5 Krankenversicherung .................................................................................................................................. 18 
3.6 Militärversicherung .................................................................................................................................... 18 
3.7 Arbeitslosenversicherung ........................................................................................................................... 19 
3.8 Erwerbsersatzordnung, Mutterschaftsentschädigung, Familienzulagen .................................................. 19 

4. TEIL: SCHADENSPRÄVENTION, SELSBTVERSCHULDEN UND SCHADENSMINDERUNG IM HAFTPFLICHT- UND 
VERSICHERUNGSRECHT........................................................................................................................................20 

1. ZEITLICHE EINORDNUNG ............................................................................................................................................. 20 
1.1 Schadensprävention ................................................................................................................................... 20 
1.2 Schadensminderung ................................................................................................................................... 20 

2. GENERELLE SCHADENSPRÄVENTION .............................................................................................................................. 20 
2.1 Haftpflichtrecht .......................................................................................................................................... 20 
2.2 Privatversicherungsrecht ............................................................................................................................ 20 
2.3 Sozialversicherungsrecht ............................................................................................................................ 20 

2.3.1 Unfallversicherung (UVG 81 ff) ................................................................................................................................ 20 



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
2 

2.3.2 Krankenversicherung ............................................................................................................................................... 20 
2.3.3 Invalidenversicherung.............................................................................................................................................. 21 

3. SELBSTVERSCHULDEN AN DER SCAHDENSENTSTEHUNG ..................................................................................................... 21 
3.1 Haftpflichtrecht (OR 44 I) ........................................................................................................................... 21 
3.2 Privatversicherungsrecht (VVG 14) ............................................................................................................ 21 
3.3 Sozialversicherungsrecht ............................................................................................................................ 21 

4. SCHADENSMINDERUNG NACH EINTRITT DES EREIGNISSES ................................................................................................. 22 
4.1 Haftpflichtrecht .......................................................................................................................................... 22 
4.2 Privatversicherungsrecht ............................................................................................................................ 22 
4.3 Sozialversicherungsrecht ............................................................................................................................ 22 

4.3.1 Invaliditätsbemessung (ATSG 16) ............................................................................................................................ 22 
5. TEIL: KOORDINATIONSRECHT .....................................................................................................................23 

1. WAS IST KOORDINATIONSRECHT? ................................................................................................................................ 23 
2. MATERIELLE UND FORMELLE KOORDINATIONSRECHT ....................................................................................................... 23 

6. TEIL: MATERIELLES KOORDINATIONSRECHT: GRUNDLAGEN .........................................................................24 
1. USACHEN FÜR DIE NOTWENDIGKEIT VON KOORDINATIONSRECHT....................................................................................... 24 

1.1 Sozialversicherungssystem nicht einheitlich gewachsen ........................................................................... 24 
1.2 Mehrere Zweige decken gleiche Risiken ab................................................................................................ 24 

1.2.1 Risiko Invalidität (ATSG 8 und 7) .............................................................................................................................. 24 
1.2.2 Risiko Alter ............................................................................................................................................................... 24 
1.2.3 Risiko Tod ................................................................................................................................................................. 24 
1.2.4 Risiko Hilflosigkeit (ATSG 9) ..................................................................................................................................... 24 
1.2.5 Risiko Arbeitsunfähigkeit (ATSG 7) .......................................................................................................................... 24 

1.3 Mehrere Zweige sehen gleiche Leistungen vor .......................................................................................... 25 
1.3.1 Invalidenrenten........................................................................................................................................................ 25 
1.3.2 Altersrenten ............................................................................................................................................................. 25 
1.3.3 Hinterlassenenrenten .............................................................................................................................................. 25 
1.3.4 Taggelder ................................................................................................................................................................. 25 
1.3.5 Hilfslosenentschädigung .......................................................................................................................................... 25 
1.3.6 Hilfsmittel................................................................................................................................................................. 25 
1.3.7 Eingliederungsleistungen......................................................................................................................................... 25 
1.3.8 Heilbehandlung ........................................................................................................................................................ 26 

1.4 Mehrere Risiken können zusammen fallen ................................................................................................ 26 
1.5 Versicherungsunterstellungen sind unterschiedlich ................................................................................... 26 
1.6 Kausale / finale Zweige .............................................................................................................................. 27 

1.6.1 Kausalzusammenhang ............................................................................................................................................. 27 
1.6.2 Probleme.................................................................................................................................................................. 27 

2. FUNKTIONEN DES MATERIELLEN KOORDINATIONSRECHTS.................................................................................................. 28 
3. KOORDINATIONSARTEN (ATSG 63 FF) .......................................................................................................................... 28 

3.1 Intrasystemische (innersystemische) Koordination (ATSG 67, in einzelnen Gesetze) ................................ 28 
3.2 Intersystemische Koordination (ATSG 63 ff.).............................................................................................. 28 
3.3 Extrasystemische Koordination (ATSG 72 ff) .............................................................................................. 28 

4. KOORDINATIONSEBENEN ............................................................................................................................................ 28 
4.1 Versicherungsunterstellung........................................................................................................................ 28 

4.1.1 Koordination mittels gleicher Auslegung von Begriffen .......................................................................................... 28 
4.1.2 Koordination mittels gleicher Lohndefinitionen ..................................................................................................... 28 
4.1.3 Koordination mittels Vorabkoordination bei lohnmässigen Unterstellungskriterien............................................. 28 
4.1.4 Koordination durch Sonderregelungen der Versicherungsunterstellung und Sistierung der Versicherungspflicht
 29 

4.2 Gesetzliche Lösungen ................................................................................................................................. 29 
4.2.1 Koordination im ATSG (ATSG 1-2) ........................................................................................................................... 29 
4.2.2 Koordination im Einzelgesetze ................................................................................................................................ 29 

4.3 Übergesetzliche Koordinationsprinzipien ................................................................................................... 29 
4.3.1 Kongruenzgrundsatz ................................................................................................................................................ 29 
4.3.2 Überentschädigungsverbot ..................................................................................................................................... 30 

5. KOORDINATIONSMETHODEN ....................................................................................................................................... 31 
5.1 Absolute Priorität bzw. Exklusivität ............................................................................................................ 31 
5.2 Relative Priorität bzw. Subsidiarität ........................................................................................................... 31 
5.3 Reine unbeschränkte Kumulation .............................................................................................................. 31 
5.4 Beschränkte Kumulation ............................................................................................................................ 31 
5.5 Komplementarität ...................................................................................................................................... 31 



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
3 

5.6 Kausalitätsausscheidung ............................................................................................................................ 31 
5.7 Subrogation ................................................................................................................................................ 31 
5.8 Abtretungsverpflichtung ............................................................................................................................ 31 
5.9 Leistungspflicht pro parte........................................................................................................................... 32 
5.10 Koordination durch gesetzliche Risikoumschreibung ................................................................................. 32 
5.11 Eintrittsrecht ............................................................................................................................................... 32 
5.12 Kumulation nach Vorabkoordination ......................................................................................................... 32 

6. WEITERE SONDERPROBLEME BEI DER LEISTUNGSKOORDINATION........................................................................................ 32 
7. TEIL: MATERIELLES KOORDINATIONSRECHT: DAS ZUSAMMENFALLEN VON SCHADENSAUSGLEICHSSYTEMEN33 

1. AUSGANGSLAGE ....................................................................................................................................................... 33 
2. EINZELSCHADEN UND KONGRUENZGRUNDSATZ (ATSG 69) .............................................................................................. 33 

2.1 Ereignisbezogene Kongruenz ..................................................................................................................... 33 
2.2 Sachliche Kongruenz ................................................................................................................................... 34 
2.3 Personelle Kongruenz ................................................................................................................................. 34 
2.4 Zeitliche Kongruenz .................................................................................................................................... 34 

3. INTRA- UND INTERSYSTEMISCHE KOORDINATION ............................................................................................................. 34 
4. EXTRASYSTEMISCHE KOORDINATION ............................................................................................................................. 34 
5. ANSPRUCHSKONKURRENZ (OR 51) .............................................................................................................................. 35 

5.1 Begründung und Auflösung der Anspruchskonkurrenz .............................................................................. 35 
5.1.1 Aussenverhältnis ...................................................................................................................................................... 35 
5.1.2 Innenverhältnis ........................................................................................................................................................ 35 

5.2 Regress gem. OR 51 .................................................................................................................................... 35 
5.2.1 Enstehungszeitpunkt der Regressforderung ........................................................................................................... 35 
5.2.2 Umfang der Regressforderung ................................................................................................................................ 35 
5.2.3 Verjährung der Regressforderung ........................................................................................................................... 35 
5.2.4 Fall ............................................................................................................................................................................ 36 
5.2.5 Der Regress des Arbeitgebers für Lohnfortzahlungsleistungen .............................................................................. 36 

6. RÜCKGRIFF GEM. ATSG 72 FF..................................................................................................................................... 36 
6.1 Grundsatz der Subrogation (ATSG 72) ....................................................................................................... 36 
6.2 Zeitpunkt der Subrogration ........................................................................................................................ 36 
6.3 Anwendungsbereich von ATSG 72 I ............................................................................................................ 36 
6.4 Umfang der Subrogation ............................................................................................................................ 36 
6.5 Subrogation in Nebenrechte (ATSG 72 IV) ................................................................................................. 37 
6.6 Verjährung der Subrogationsforderung (ATSG 72 III) ................................................................................ 37 
6.7 Subrogation und Kongruenzgrundsatz (ATSG 74) ...................................................................................... 37 
6.8 Regressprivilegien (ATSG 75) ...................................................................................................................... 37 
6.9 Aufteilung zwischen Rückgriffsforderung und Direktforderung ................................................................ 37 
6.10 Aufteilung des haftpflichtrechtlichen Schadenersatzes auf Rückgriffsforderung und 
Direktscahdensforderung ......................................................................................................................................... 37 
6.11 Quotenvorrecht (ATSG 73) ......................................................................................................................... 38 

6.11.1 Beispiel ..................................................................................................................................................................... 38 
6.11.2 Ausnahme von Quotenvorrecht: Quotenteilung (ATSG 73 II) ................................................................................. 38 
6.11.3 Fall Quotenvorrecht und Regressrecht ................................................................................................................... 38 

6.12 Fall 1 ........................................................................................................................................................... 40 
6.13 Fall 2 ........................................................................................................................................................... 41 
6.14 Fall 3 ........................................................................................................................................................... 41 

7. DER REGRESS DES PRIVATEN SCHADENVERSICHERERS (VVS 72) ........................................................................................ 41 
7.1 Besonderheiten........................................................................................................................................... 41 
7.2 Fall .............................................................................................................................................................. 41 
7.3 Regress des Haftpflichtversicherers auf Mithaftpflichtige ......................................................................... 42 
7.4 Fall .............................................................................................................................................................. 42 

8. FALL: ARZTHAFTUNG UND UNFALL ............................................................................................................................... 42 
9. FALL: ANRECHNUNG VON SOZIALVERSICHERUNGSLEISTUNGEN .......................................................................................... 43 

8. TEIL: BESONDERER TEIL: EINZELNE SCHADENSPOSTEN .................................................................................44 
1. ERWERBSSCHADEN (OR 46 I) ..................................................................................................................................... 44 

1.1 Vorübergehender Erwerbsschaden = ......................................................................................................... 44 
1.2 Dauernder Erwerbsscahden ....................................................................................................................... 44 
1.3 Berechnung des zukünftigen Erwerbsscahdens ......................................................................................... 44 

1.3.1 Rentenschaden ........................................................................................................................................................ 44 



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
4 

1.3.2 Varianten: ................................................................................................................................................................ 45 
1.3.3 Bestandteile des Erwerbseinkommen ..................................................................................................................... 45 

1.4 Schadenszins............................................................................................................................................... 45 
1.5 Fallbeispiel .................................................................................................................................................. 46 

1.5.1 Sachverhalt .............................................................................................................................................................. 44 
1.5.2 Lösung ...................................................................................................................................................................... 44 

1.6 Entschädigung des Erwerbsschaden .......................................................................................................... 46 
1.7 Grundzüge des Kapitalisierungs ................................................................................................................. 47 

1.7.1 Die Rentenarten ....................................................................................................................................................... 55 
1.7.2 Der Kapitalisierungszinssatz (Diskontierungszinssatz) ............................................................................................ 55 
1.7.3 Kapitalisierung des zuk Êrwerbsschadens ............................................................................................................... 55 
1.7.4 Fallbeispiel zum zukünftigen Erwerbsscahden ........................................................................................................ 55 

2. DER HAUSHALTSCHADEN ............................................................................................................................................ 56 
2.1 Einordnung ................................................................................................................................................. 56 
2.2 Berechnung................................................................................................................................................. 57 

2.2.1 4 Faktoren: ............................................................................................................................................................... 57 
2.3 Zusammenwirken verschieben Ausgleichsysteme beim haushaltsschaden .............................................. 57 

3. HEILUNGSKOSTEN / PFLEGESCHADEN............................................................................................................................ 59 
3.1 Haftpflichtrecht (OR 45 II, 46 I) .................................................................................................................. 59 

3.1.1 Erste Hilfe und Transport ......................................................................................................................................... 59 
3.1.2 Spital- und ärztliche Behandlung ............................................................................................................................. 59 
3.1.3 Pflege zu Hause / im Heim ....................................................................................................................................... 60 
3.1.4 Aufwendungen für Angehörige ............................................................................................................................... 60 

4. VERSORGUNGSSCHADEN (OR 45 III) ............................................................................................................................ 60 
4.1 Barunterhalts-Versorgungsschaden ........................................................................................................... 61 

4.1.1 Berechnungsmethoden ........................................................................................................................................... 61 
4.1.2 Beispiel ..................................................................................................................................................................... 62 

4.2 Naturalunterhalts-Versorgungsschaden .................................................................................................... 62 
4.2.1 Verteilung ................................................................................................................................................................ 62 
4.2.2 Vorteilsanrechnung wegen eingesparter Unterhaltskosten ................................................................................... 62 

4.3 Zeitpunkt der Schadensberechnung ........................................................................................................... 62 
4.4 Kapitalisierung des Versorgungsschadens ................................................................................................. 62 
4.5 Versorgungsschaden und Erbschaft ........................................................................................................... 63 
4.6 Versorgungsschaden und Sozialversicherungsleistungen .......................................................................... 63 

5. FALLBEISPIEL: SUVA-REGRESS .................................................................................................................................... 63 
6. BEISPIELSFALL «RAUCHER IM ABWASSERSCHACHT» (BGE 143 III 79) ............................................................................... 64 

 
  



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
5 

1. Teil:  Grundlagen 1: Das System und die Entwicklung des Ausgleichs von 

Personenschäden 

1. Einleitungsfall 

Am Abend des 31.12.2016 war Frau A. (Jhg. 1964, 50% erwerbstätig, Jahreslohn CHF 60'000.-) 
zusammen mit ihrem Sohn B. (Jhg. 1989, 100% erwerbstägig, Jahreslohn CHF 80'000.-) unterwegs 
zum Silvesteressen. Beim Überqueren der Hauptstrasse (innerorts) auf einem Fussgängerstreifen 
wurden sie vom Motorfahrzeug des Herrn C. – welches zu diesem Zeitpunkt von dessen Tochter D. 
gelenkt wurde – erfasst. 

- Eine Analyse des Unfallgeschehens führte zudem Folgendes zu Tage: 
- D. war statt mit den erlaubten 50 Km/h mit 65 Km/h unterwegs und wies eine 

Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0.8 %0 auf. 
- A. und B. betraten den Fussgängerstreifen, ohne sich nach herannahenden Fahrzeugen 

umzusehen. Das Unfallfahrzeug war bei Betreten des Fussgängerstreifens noch 30 Meter 
entfernt. 

Frau A. erlitt beim Zusammenstoss schwerste Kopfverletzungen mit folgenden Konsquenzen: 

- Notfallmässige Einlieferung ins nahe gelegene Kantonsspital; • Erstbehandlung mit 
operativem Eingriff; 

- Vollständige Arbeitsunfähigkeit bis zum 15. Januar 2017; 
- Tod infolge der Verletzungen am 15. Januar 2017. 

Sohn B. erlitt beim Zusammenstoss Prellungen und Quetschungen der Rippen, Fraktur des linken 
Oberschenkels mit folgenden Konsequenzen: 

- Notfallmässige Einlieferung ins nahe gelegene Kantonsspital; 
- Erstbehandlung 
- Vollständige Arbeitsunfähigkeit bis zum 31. März 2017; 
- Seit 1. April 2017 bis auf weiteres zu 50% arbeitsunfähig infolge psychischer 

Fehlbearbeitung des Unfalles. Da er sich nicht im Stande hält, zu arbeiten, geht er keiner 
Erwerbstätigkeit mehr nach. 

2. Der Begriff des Personenschadensrechts 

Personenschadensrecht = alle Regelungen, die sich mit dem Ersatz von Schäden 
auseinandersetzen, die durch die Verletzung / Tötung eines Menschen entstehen können.  
Schnittstelle zw. Verschiedene Rechtsgebieten (privat/öffentlich), die den Schadensausgleich bei 
Persönenschäden zum Ziel haben. 

3. Die Systeme des Personenschadensausgleichs 

- Haftpflichtsysteme 
o Privat/öffentlich-rechtlich 
o Ausservertragliche / vertragliche 

- Versicherungssysteme 
o Staatliche / private  
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o Obligatorische / freiwillige 
- Versorgungssysteme 
- Bedarfdeckungssysteme 

Personenschäden: 

- Sozialversicherungsrecht 
- Sozialhilferecht 
- Opferhilferecht 
- Haftpflichtrecht 
- Privatversicehrungsrecht 
- Arbeitsrecht 

4. Historische Hintergrund 

Systematische Ausgleich von Personenschäden ist relativ jüngerer Natur.Vorher vereinzelt 
Regelungen folgten Talionsprinzip.  

- 1600 vChr: Codex Hammurabi 
- Rom. Recht: 12 Tafeln 

Problem des Ersatzes von Personenschäden entstand mit der Industrilisierungszeit (1850>). Vorher 
würden die Grossfamilien diese Probleme handeln.  

Industrialisierung: Arbeiter in Grossstädte und Ballungsräume. Ziel der Industrialisierung: 

- Verbesserung der Arbeit 
NB Fabrikarbeit viele Unfälle 

- Zerbrechen der Familienbanden 

Pauperismus = Verlust Arbeitskraft und Gesundheit und des Versorgers führte in viel verbreitete 
Armut.  

Es entstand dann als Antwort das Culpa-Haftung = Haftpflichtrecht in Form einer 
Verschuldenshaftung.  

Probleme: 

- Schadenersatz begrenzt (nicht > 6x Jahresverdienst / CHF 6000) und von Zahlungsfähigkeit 
des Arbeitsgebers abhängig 

- Arbeitnehmer schwächer als Arbeitgeber und riskierte Arbeitstelle zu verlieren  

Es entstanden daher Hilfsbereitschaft in Gewerkschaften (Ziel: Arbeiter und Hinterlassenen in der 
Not wirtschaftlich beizustehen).  

Einige Arbeitgeber führten freiwillige Pensionskassen, die Leistungen bei Tod und 
Erwerbsunfähigkeit vorsahen.  

Daher würden viele private Versicehrungsgesellschaften gegründet (Unfall, Krankheit, Tod).  

Probleme: Schutz durch Haftpflichtrecht ungenügend: 

Lösungen: 

- Kausalhaftung- und Gefährungshaftungen eingeführt  
o Eisenbahnhaftpflciht 1875 
o Fabrikhaftpflichtgesetz 

In 1881 wurde die Haftpflicht aus Fabrikbetribe ins Gesetz hinzugefügt: auch ohne 
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Verschulden haftet der Betriebsunternehmer, wenn eine Körperverletzung / Tod 
eines Arbeiters in den Räumlichkeiten seiner Fabrik und durch den Betrieb 
derselben herbeigeführt wird, wenn er nicht beweist, dass der Unfall durch höhere 
Gewalt / Vebrechen /Vergehen 3. Personen oder durch eigenes Verschulden des 
Verletzten erfolgt ist (=Kausalhaftung).  

o Motorfahrzeughaftpflicht 1932 (SVG 1958) 
- Versicherungsgedanken intensiviert (wirtschaftliche Kraft des Kollektivs) 

Sowohl auf Seite der Schädiger (Haftpflichtversicherung) als auch der Geschädigte (private 
Kranken-, Unfall- und Todesfallsversicherungen) 
Obligatorium für diverse Gefährungshaftungen 

- Einführung von staatlichen Sozialversicherungen 

4.1 Entwicklung von Sozialversicherungen 

DE 1880: Otto von Bismark führte Sozialversicehrungen ein, um Vorteile gegen Sozialismus zu 
haben 

CH 1890: Unfall- und Krankenversicherung im BV  

CH 1900: Lex Forrer > Entwurf Gesetz für Kranken-, Unfall- und Militärversicherungen (verworfen) 

CH 1902: Mitlitärversicherung 

CH 1912: Bundesgesetz über die Kranken- und Unfallversicherung (KUVAG) 

CH 1925: AHV/IV in der BV 

CH 1948: AHVG 

CH 1960: IVG 

CH 1983: AVIG (Arbeitslosenversicherung 

CH 1984: UVG 

CH 1985: BVG 

CH 1996: KVG 

CH 2003: ATSG 

5. Die Sozialversicherungszweige 

- KV 
- MV (Militär) 
- bV  
- AHV  
- IV 
- ALV (Arbeitlosen) 
- FZ (Kinder- und Familienzulagen) 
- EO (Erwerbsersatzordnung + Mutterschaftsversicherung) 
- EL (Ergänzungsleistungen) 



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
8 

6. Kategorisierung der Schadensausgleichssysteme 

Öffentlich-rechtlich Privatrechtlich 

Einzel  

- Steht eine einzelne 
Person als 
Entschädigungspflcihtiger 
dem Geschädiften ggü? 

Kollektiv 

Schadensverursachende Ersatz- 
und Leistungspflichtige 

- Ist die Leistungspflicht 
von einem 
Verursachungsbeitrag 
des Ersatzpflichtigen 
abhängig? 

- Decken die Leistungen 
einen Schaden ab oder 
handelt es sich um eine 
nicht-kompensatorische 
Leistung= 

 

Neutrale Ersatz- oder 
Leistungspflichtige 

Finale 

- Ist die Leistungspflicht 
von einer bestimmten 
Ursache des Schadens 
bzw des finanziellen 
Bedarfs abhängig? 

Kausale 
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2. Teil:  Grundlage 2: Schaden, Schadenersatz und weitere zentrale Begriffe 

im Überblick 

1. Schadensbegriff 

1.1 Klassische Schadensbegriff 

Keine gesetzliche Definition.  

Schaden (BGer) = unfreiwilligen Verminderung des Reinvermögens.  

Berechnung durch Differenzhypothese = Differenz zw. Dem gegenwärtigen Vermögensstand und 
dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte.  

1.1.1 Arten 

1.1.1.1 Positiver Scahden (damnum emergens) 

= Vermehrung der Passiven / Verminderung der Aktiven  

z.B Heilungskosten 

1.1.1.2 Entgangener Gewinn (lucrum cessans) 

= Geschädigte hätte sein Vermögen ohne Eintritt des schädigenden Ereignisses vermehren 
können.  

z.B Verdienstausfall 

1.2 Normative Schaden 

= Schaden wird nach normativen Gesichtspunkten beurteilt, womit die Differenzhypothesee 
korrigiert werden kann.  

z.B Haushaltsschaden, Frustrationsschaden, Kommerzialisierungsschaden 

1.3 Direkter und indirekter Schaden 

Direkt geschädigt = Person, die in ihren Rechtsgütern durch die schädigende Handlung selbst 
betroffen ist.  

z.B Körperverletzung (OR 46) 

Indirekt geschädigt = Person, die durch das schädigende Ereignis eine Vermögenseinbusse 
ereleidet 

z.B Hinterlasene beim Versorgerschaden (OR 45 III).  

1.4 Unmittelbarer und mittelbarer Schaden 

Entscheidend: Länge der Kausalkette zw. Schädigende Ereignis und Schaden 

Unterscheidung irrilevant (AUSNAHME: Rechts- und Sachgewährleistung des Verkäufers) 
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1.5 Personenschaden, Sachschaden, reiner Vermögensschaden 

Entscheidende: geschädigte Rechtsgut 

In der Lehre wird diese Unterscheidung kritisiert (sinnvoll so Schadensposten besser ausgegliedert) 

Die Differenzhypothese braucht einen gegliederten Scahdensbegriff 

1.5.1 Personenschaden: Schadensposten (Haftpflichtrecht) 

NB nicht abschliessend 

- Körperverletzung (OR 46) 
o Kosten für Rettung, Transport, Heilbehandlung 
o Vorübergehende / dauernde Erwerbsausfall (Erschwerung des wirtschaftlichen 

Fortkommens) 
o Haushaltsschaden 
o Rentenschaden 

- Tötung (OR 45) 
o Versorgerschaden (III) 
o Bestattungskosten (I) 
o Leichentransport (I) 
o Kosten der versuchten Heilung (II) 
o Erwerbsausfall zw. Unfallzeitpunkt und Tod (II) 

2. Schadensberechnung 

Ziel: zahlenmässigen Bestimmung der Höbe eines Schadens in Geld (Maximum, das der 
Geschädogte vom Haftpflichtigen verlangen kann).  

Grundsatz: Umfang des Schadens so konkret wie möglich und so abstrakt wie nötig festzustellen.  

Gegenwärtige + zukünftige (VSS: Abschätzung der zukünftigen Entwicklung nach der 
Lebenserfahrung, OR 42 II) Schaden. 

Fälligkeit Ersatzpflicht: Zeitpunkt, in dem der Schaden eintritt (NICHT schädigende Ereignis) (OR 
75) 

Vs. Schadenersatzbemessung = wie viel vom Schaden (durch Schadensberechnung ermittelt) wird 
durch Haftpflichte bezahlt.  
NB Herabsetzungsgründe (OR 44) 
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2.1 Vorteilausgleichung (bzw. Vorteilsanrechnung) 

Vorteilsausgleichung = Vorteile, welche dem Geschädigten i.Z.m Haftpflichtereignis erwachsen i.R. 
der Schadensberechnung ausgleichen, damit aus dem Haftpflichtereignis keine Bereicherung 
entsteht.  

NB strenges Bereicherungsverbot im Haftpflichtrecht.  

2.2 Schadensminderung 

= ersatzfähige Scahde erfasst nur soviel, als die Geschädigte unfreiwillig erlitten hat. Der 
Geschädigte ist gehalten, den Schaden soweit zumutbar gering zu halten (treu und glauben).  

Das gilt nicht nur im Haftpflichtrecht, sondern in allen Schadensausgleichssystemen.  

3. Schadenersatz 

Grundsatz: Dekcung des eingetretenen Schadens, nicht mehr und nicht weniger.  

i.R. der Schadenersatzbemessung kann auf die konkreten Umstände des Einzelfalles Rücksicht 
genommen werden (OR 43 I und 44).  

Massgebliche Faktoren: 

- Selbstverschulden des Geschädigten  
- Zufall als Mitursache 
- Konstitutionelle Prädisposition als heraabsetzungsgrund 
- Drittverschulden 
- Geringes Verschulden des Haftpflichtigen 
- Notlage des Haftpflichtigen (bei leichtes Verschulden, OR 44 II).  

3.1.1 Versicherungs- und andere kompensatorische Leistungen als Schadenersatz 

Schadenausgleichenden Leistungen =  Leistungen anderer Schadenausgleichssystemen (ausser 
Haftpflicht) mit  Funktion eines Schadenersatzes. 

VSS: Leistung muss einen konkreten wirtschaftlichen Schaden abdecken.  

Die Unterscheidung zw. Kompensatorischen und nicht kompensatorischen Leistung ist insb. 
Relevant: 

- bei Privatversicherungen relevant (Schadens- / Summenversicherung) 
- Bei Sozialversicherung 
- Bei Leistungen des Arbeitgebers 
- Bei anderen Ausgleichs- und Hilfssystemen 

4. Weitere zentrale Begriffe 

NB alle haben juristische Natur (Rechtsfrage) nicht medizinischer (Tatfrage)  

4.1 Unfall (ATSG 4) 

= plötzliche, nicht beabsichtigte schädigende Einwirkung eines ungewöhnlichen äusseren Faktors 
auf den menschlichen Körper, die eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder 
psychischen Gesundheit oder den Tod zur Folge hat.  
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5 Elemente 

- Beeinträchtigung der Gesundheit / Tod 
- Plötzlichkeit 
- Unfreiwilligkeit 
- Ungewöhnlichkeit des äusseren Faktors (nicht der seinen Wirkungen) = wenn der äusseren 

Faktor den Rahmen des im jeweiligen Lebensbereich Alltäglichen oder Üblichen 
überschreitet.  

- Äusserer Faktor 

VSS: nat. + adä. ZH zw. Unfall und Schaden 

z.B: 

- Abbrechen eines Zahnes beim essen eines selbstgebackenen Kirschkuchens, der mit nicht 
entsteinten Früchten zubereitet wurde  
> NICHT Unfall (nicht ungewöhnlich) 

- Bei Sportverletzung ist i.d.R Ungewöhnlichkeit und damit das vorliegen eines Unfalles zu 
verneinen.  
ABER z.B bei einem Check gegen die Bande beim Eishockey wird der natürliche Ablauf der 
Körperbewegung programmwidrig beeinflusst  
> Unfall 

- Zeckenbiss 
> Unfall 

- Aufschlagen mit dem Mund am Lenkrad beim Autoscooter 
> Unfall 

- Erleiden eines Schleudertraumas beim Raiten nach einem Gangartwechsel vom Galop in 
den Schritt mit blossen Stolpern des Pferdes  
> NICHT Unfall (nicht ungewöhnlich) 
ABER wenn das Pferd mit beiden Vorderbeinen einknickt und der Reiter kopfüber vom 
Pferd stürzt 
> Unfall 

4.2 Krankheit (ATSG 3) 

= Krankheit ist jede Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit, die 
nicht Folge eines Unfalles ist und die eine medizinische Untersuchung oder Behandlung erfordert 
oder eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat  

4.3 Arbeitsunfähigkeit (ATSG 6) 

= die durch eine Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit 
bedingte, volle oder teilweise Unfähigkeit, im bisherigen Beruf oder Aufgabenbereich zumutbare 
Arbeit zu leisten. Bei langer Dauer wird auch die zumutbare Tätigkeit in einem anderen Beruf oder 
Aufgabenbereich berücksichtigt. 

= Einbusse an funktionellem Leistungsvermögen.  

NB im Sozialversicherung vs. Invalidität und Erwerbsunfähigkeit 

NB im Haftpflichtrecht keine Trennung Arbeitsunfähigkeit und Erwerbsunfähigkeit (OR 46 I) 
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4.4 Erwerbsunfähigkeit (ATSG 7) 

= der durch Beeinträchtigung der körperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte 
und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust 
der Erwerbsmöglichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt 

Entscheidend: wirtschaftliche Kriterien.  

Bestimmung aus Gegenüberstellung des Einkommens, das die Geschädigte ohne 
Gesundheitsschaden erzielen könnte, mit dem Einkommen, das die Geschädigte nach Eintritt des 
Schadens Zumutbarkeiten noch erzielen kann.  

NB Nichterwerbstätige gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen 
Aufgabenbereichs zu betätigen (ATSG 8 III) 

4.5 Invalid (ATSG 8 I) 

= die voraussichtlich bleibende oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise 
Erwerbsunfähigkeit 

NB Nichterwerbstätige gelten als invalid, wenn eine Unmöglichkeit vorliegt, sich im bisherigen 
Aufgabenbereichs zu betätigen (ATSG 8 III) 

 

  



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
14 

3. Teil:  Grundlagen 3: Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz 

1. Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz 

Haftpflichtrecht wird teilweise durch das Sozaivlversicherungsrecht zurück gedrängt.  

Sozialversicherungsrecht deckt aber auch diejenigen Personenschaden, für die es keinen 
Haftpflichtigen gibt.  

Dem Haftpflichtrecht verbleibt die Deckung für Sachschäden oder Schadensteile über die 
Versicherungsleistungen hinaus.  

Notwendigkeit um die 2 Systeme zu koordinieren. Ziel: Geschädigte Schadenersatz erhält (ohne 
Bereicherungen) 

Die Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz kann: 

- Auf Seiten des Schädigers: obligatorische / freiwillige Haftpflichtversicherungen 
- Auf Seiten des Geschädigten: 

o Sozialversicherungen  
o Freiwillige private Versicherungen (UnfallV, LebensV) 
o (Lohnfortzahlung durch Arbeitgber bzw. Deren Ersetzung durch 

Versicherungsschutz OR 342a IV, 342b) 

1.1 Versicherung 

Versicherung 

-  = gegenseitige Deckung zufälligen schätzbaren Bedarfes zahlreicher gleichartig bedrohter 
Wirtschaftssubjekte.  

- = Risikotransfer, bei dem ungewisse Schadensverteilungen in feste Prämien 
ungewandteste werden (Versicherungskunden). 

- = Deckung eines im Einzelnen ungewissen, ingesamt aber schätzbaren Mittelbedarfs auf 
der Grundalge des Risikoausgleichs im Kollektiv und in der Zeit, zu der auch das 
Sicherheitskapital herangezogen wird (Versicherer) 

1.2 Sozialversicherungen 

= öff-rechtlich und grds. Obligatorisch.  

- AHV/IV:  
o ganze Wohnbewölkerung der CH + Erwerbstätige in CH 

- UV/bV:  
o Obligatorium: Arbeitnehmer, Arbeitlose 
o Freiwillig: Selbständigerwerbende 
o Keine: Nichterwerbstätige (NICHT Arbeitlose) 

- ALV: Arbeitnehmer 
- MV: Dienstverhältnis 
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1.3 Private Versicherungen 

= privatrechtlich gerreglt 

- Freiwillig: 
o LebensV (3. Säule) 
o Zusatzversicherung UVG 
o Zusatzversicherung KVG 

- Obligatorisch 
o MotorfahrzeughaftpflichtV (SVG 63) 
o Jagdhaftpflichtversicherung (JSG 16) 

1.3.1 Unterscheidung zw. Schadens- und Summenversicherung  

1.3.1.1 Schadensversicherung 

VSS: Vermögenseinbusse 

Deckung: konkrete Bedarfsdeckung (= max. konkreten Kosten) > Leistungen sind 
schadensausgleichend.  

Schadensversicherers ist regressberechtigt (> Anspruchskonkurrenz, VVG 72).  

1.3.1.2 Summenversicherung 

KEINE Vermögenseinbusse als VSS 

Deckung: abstrakte Bedarfsdeckung (= fixe Summe) > Leistungen nicht schadensausgleichend.  

KEIN Regress des Summenversicherers (> Anspruchskumulation; VVG 96) 

2. Haftpflichtversicherung  

Das materielle Haftpflichtrecht regelt die Frage, unter welchen VSS eine Person verpflichtet ist, 
den einer anderen Person entstandenen Schaden zu ersetzen.  

Entstehung HPV: Vertrag zw. Versicherungsnehmer und Versicherungsgesellschaft (VVG) 

Befreiungsanspruch = Anspruch der haftpflichtig gewordene Versicherungsnehmer gegen die 
Versicherungsgesellschaft , indem er von seiner Schadenersatzpflicht  bereift wird.  

Abwehranspruch = Anspruch der Versicherungsnehmer, dass die Versicherungsgesellscahft 
unbegründete Ansprüche abwehrt.  
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Gegenstand HPV: Vermöegn der Versicherungsnehmer.  

2.1  Obligatorische HPVv 

2.1.1 Motorfahrzeug-HPV 

Kein Motorfahrzeug darf in der öff. Verkehr gebracht werden, bevor eine HPV abgeschlossen ist 
(Versicherungsbescheinigung an Behörde, die den Fahrzeugausweis abgibt).  

Deckung: 

-  der HP des Halters und Fahrzeuglenker.  
- Personen- und Sachschäden, die durch den Betrieb des versicherten Motorfahrzeuges 

angerichtet werden.  
- Mindestgarantiesumme 5 mio (max. 100 mio) 

Forderungsrecht:: Geschädigte direkter Forderungsrecht gegen Versicherungsgesellschaft. NB 
Dem Geschädigten können keine Einreden aus dem Versicherungvertrag entgegenhalten werden 
(Einredenausschluss).  

2.1.2 Einige Berufs-HPV (z.B Anwälte) 

2.2 Freiwillige HPV 

2.2.1 Privat-HPV 

Garantiesumme frei (i.d.R zw. 1 – 5 Mio) 

Forderungsrecht: NICHT direktes Forderungsrecht der Geschädigte ggü der 
Versicherungsgesellschaft. NB Dem Geschädigte können Einreden aus dem Versicherungsvertrag 
entgegen gehalten werden. (z.B dass Versicherungsnehmer die Prämien nicht bezahlt hat; dass die 
Leistung wegen grober Selbstverschulden gekürzt wird) 



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
17 

z.B A. kollidiert beim Inline-Skaten mit dem B., der dabei verletzt wird und ärztlicher Behandlung 
bedarf sowie eine Arbeitsunfähigkeit erleidet. A. haftet aus Art. 41 Abs. 1 OR. 

3. Sozialversicherungszweige 

3.1 Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) (1. Säule)  

Rechtl. Grundlage: BV 111 f., AHVG, AHVV, HVA 

Versicherte: alle in CH wohnhafte / erwerbstätifge Personen 

Leistungen: 

- Altersrenten 
- Witwen-/Witer-/Weisenrenten 
- Hilfsmittel 
- Hilfslosenentschädigung  

3.2 Invalidenversicherung (IV) (1. Säule) 

Rechtl. Grundlage: BV 111 f., IVG, IVV, HVI 

Versicherte: alle in CH wohnhafte / erwerbstätifge Personen 

Leistungen:  

- Eingliederungsmassnahmen 
- Invalidenrenten 
- Invalidenkinderrenten 
- Hilfsmittel 
- Hilfslosenentschädigungen 

3.3 Berufliche Vorsorge (2. Säule) (berufliche Alters-, Hinterlassenen- und 

Invalidenvorsorge) 

Rechtlich. Grundlagen: BV 111, 113, BVG, BVV 1, BVV 2, FZG, WEFV 

Versicherte:  

- Arbeitnehmer 
- Arbeitlosen für Risiken Tod und Invalidität  
- Freiwillig: Selbständigerwerbende  

Leistungen:  

- Altersleistungen 
- Invalidenleistungen  

o Invalidenrenten 
o Invalidenkinderrenten 
o Witwen-,Witwer, Weisenrenten 

3.4 Unfallversicherung 

Rechtl. Grundlagen: BV 117, UVG, UVV, HVUV, VUV 

Versicherte: 
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- Arbeitnehmr 
- Freiwillig: 

o In CH wohnhafte 
o Selbständigerwerbende  

Leistungen: 

- Heilbehandlung 
- Transport- und Bestattungskosten 
- Taggelder 
- Invalidenrenten 
- Witwen-, Witwer- und Weisenrenten 
- Integritätsentschädigung 
- Hilfslosenentschädigung 
- Hilfsmittel 

3.5 Krankenversicherung 

Pfeile: 

- Obligatorische Krankenpflegeversicherung 
- Freiwillige Taggeldversicherung 

Rechtl. Grundlagen: BV 117, BVG, BVV, KLV 

Versicherte: in CH wohnhafte  

Leistungen 

- Krankenpflege (Heilbehandlung, Arzneimittel, Physiotherapie,…) 
- Krankentransporte 
- Evtl. Taggelder 

3.6 Militärversicherung 

Rechtl. Grundlagen: MVG, MVV 

Versichertem: im obligatorischen/ freiwilligen Militär-/Zivilschutzdienst  

Leistungen: 

- Heilbehandlung, Reise- und Bergungskosten 
- Hilfslosenentschädigung 
- Hilfsmittel 
- Eingliederungsleistungen 
- Taggelder 
- Invalidenrenten 
- Altersrenten für invalide 
- Integritätsschadenrenten 
- Hinterlassenenrenten 
- Genugtuungen 
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3.7 Arbeitslosenversicherung  

3.8 Erwerbsersatzordnung, Mutterschaftsentschädigung, Familienzulagen 
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4. Teil:  Schadensprävention, Selsbtverschulden und Schadensminderung im 

Haftpflicht- und Versicherungsrecht 

1. Zeitliche Einordnung  

1.1 Schadensprävention 

= Verhütung von Schaden, bevor diese eingetreten sind 

1.2 Schadensminderung 

= Reduktion von Schäden, nachdem das schädigende Ereignis bereits eingetreten ist.  

2. Generelle Schadensprävention  

2.1 Haftpflichtrecht  

Umstritten. Keine repressivem Mittel zur Schadensprävention zur Verfügung.  

ABER dem HPR eine gewisse Lenkungsfunktion (Höher bei Verschuldenshaftung als bei 
Gefährdungshaftugn).  

2.2 Privatversicherungsrecht 

Nur am rande und in letzter Zeit mit Schadensprävention.  

- Anmeldung zur Früherfassung bei der IV 
- Datenbekanntgabe i.R. der inter-institutionelle Zusammenarbeit 

2.3 Sozialversicherungsrecht  

Vortei ggü HPR: durchführungsorgane erfüllen öff-rechtliche Aufgaben und haben hoheitliche 
Gewalt 

2.3.1 Unfallversicherung (UVG 81 ff) 

Verhütung gesetzlich vorgehen und in einer eigenen VO ausgeführt (VUV).  

Durchführungsorgane: Kant. + eidgenössische Arbeitsinspektorate + SUVA 

Förderung der Verhütung von Ncihtberufsunfälle: Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) 

2.3.2 Krankenversicherung 

Verhütung gesetzlich vorgesehen. Krankenkasse führen gemeinsam mit Kantone eine Institution, 
welche Massnahmen zur Förderung der Gesundheit und zu Verhütung von Krankheiten anregt. 
Von jeder Versicehrten wird jährlich ein Beitrag für die allg. Krankheitsverhütend erhoben.  

Die KV erfüllt auch Schadensprävention oindem sie die Kosten für Untersuchungen zur 
frühzeitigen Erkennung von Krankheiten/ vorsorgliche Massnahme  übernimmt (z.B Impfungen).  

Besondere Leistungen bei Mutterscahft dienen ebenfalls der Prävention (z.B Kontrolle während 
und nach Schwangerschaft).  
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2.3.3 Invalidenversicherung 

Die Leistungen der IV sollen die Invalidität mit Eingliederungsmassnahmen 
verhindern/vermindern/beheben.  (Eingliederung vor Rente).  

Meldung kann erfolgen, wenn die Versicherte während mind. 30 Tagen arbeitsunfähig war / 
innerhalb 1 J wiederholt während kürzerer Zeit aus gesundheitlichen Gründen der Arbeit 
fernbleiben musste.  

Eingliederungsleistungen: 

- Medizinische Massnahmen 
- Berufliche Massnahmen (Umschuldung, Arbeitsvermittlung, Kapitalhilfe) 
- Hilfsmittel 
- Taggelder als Lohnersatz während Eingliederungsmassnahmen 

3. Selbstverschulden an der Scahdensentstehung 

Ein Selbstverschulden der Geschädigte am Schaden > Schaden ganz/teilweise selbst tragen mus.  

Die abwälzung auf einen Dritten (Einzelner / kollektiv) ist eingeschränkt.  

RF: Kürzungen der Ersatzleistungen 

3.1 Haftpflichtrecht (OR 44 I) 

RF: Schadenersatz ermässigt.  

z.B  

- Massnahmen Zusammenstoss zwischen Snowboardfahrer und Skifahrerin; Reduktion um 
30% (Urteil 4C.150/2004 vom 2. August 2004); 

- Rollstuhlfahrerin verunfallt vor dem UNO-Gebäude in Genf auf einer provisorischen 
Rampe; Reduktion um 1/3 (Urteil 4C. 186/2001 vom 5. November 2001). 

3.2 Privatversicherungsrecht (VVG 14) 

- Absicht (= direkte Vorsatz NICHT Eventualvorsatz) > Keine Haftung der 
Versicherungsgesellschaft   

- Grober Fahrlässigkeit > Kürzung der Leistung: 
- Leichte Fahrlässigkeit > Volle Haftung der Verischerungsgesellschaft 

NB zwingend  

3.3 Sozialversicherungsrecht 

Aufgrund int. Übereinkommen beschränkt.  

Regel (ATSG 23 I-III):  

- Geldleistungen können vorübergehend / dauernd gekürzt / verweigert, wenn die 
Versicherte den Versicherungsfall vorsätzlich / bei vorsätzlicher Ausübung eines 
Verbrechens/Vergehens herbeigeführt/verschlimmert hat. 

- Geldleistungen für Angehörige werden nur gekürzt/verweigert, wenn diese den 
Versicherungsfall vorsätzlich / bei vorsätzlicher Ausübung eines Verbrechens oder 
Vergehens herbeigeführt haben.  
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NB UV: bei nichtberufsunfälle könne die Taggelder während der ersten 2 J nach dem Umfall 
gekürzt werden, wenn der Versicherte den Unfall grobfahrlässig herbeigeführt hat.  

4. Schadensminderung nach Eintritt des Ereignisses 

Schadensminderungsobliegenheit der Geschädigte (gesamte Scahdensausgleichssystemen).  

Grundsatz: der Geschädigte soll jene Bemühungen auf sich nehmen, die er aufgewendet hätte, 
wenn er von keinem Dritten einen Ersatz für den Schaden erwarten könnte.  

Es darf aber nur dann ein Nachteil aus der Verletzung der Schadensminderungslast erwachsen, 
wenn er der geschädigten Person zumutbar war, den Schaden abzuwenden bzw. 
Schadensminderung Massnahmen zu ergreifen.  

4.1 Haftpflichtrecht 

Schadensminderungslast wird sowohl zur Schadensersatzbemessung als auch -Bemessung 
zugeordnet (BGer und Lehre uneinig).  

Kosten schadenminderndernder Massnahmen sind durch den Haftpflichtigen zu tragen (z.B 
Behandlung, Wiedereingliederung, Umschulung,…).  

4.2 Privatversicherungsrecht  

Schadensminderungslast des Anspruchsberechtigten = Rettungspfllicht (VVG 61). Er muss für die 
Minderung des Schadens sich sorgen und wenn nicht Gefahr um Verzuge liegt, über die zu 
ergreifende Massregel die Weisungen der Versicherungsgesellschaft einholen und befolgen.  

Wenn der Anspruchsberechtigte erfüllt in nicht zu entschuldigender Weise diese Pflichten nicht, so 
ist der Versicherer berechtigt, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen, um den sie sich bei 
Erfüllung jener Obliegenheiten vermindert hätte.  

Versicherungsgesellschaft trägt die Koten, wenn die getroffene Massnahmen (nicht offenbar 
unzweckmaässig) ohne Erfolg geblieben sind (VVG 70). 

4.3 Sozialversicherungsrecht 

Wenn der Versicehrungsnehmr sich entzieht/widersetzt einer zumutbaren 
Behandlung/Eingliederung ins Erbwerbsleben, oder trägt er sie nicht aus eigenem Antrieb das ihr 
Zumutbare dazu > vorübergehend/ dauernde Verweigerung/Kürzugn der Leistungen (ATSG 21 IV).  

VSS: schriftliche Mahnung und Hinweise auf RF vor Sanktionierung + Bedenkzeit (= Mahn- und 
Bedenkzeitverfahren).  

4.3.1 Invaliditätsbemessung (ATSG 16) 

Invalidität wird gestützt auf hypothetische Validen- und Invalideneinkommen bemessen (ATSG 16) 
> schon eine Sankitonierung (keine doppelte Sanktionierung mit ATSG 21 IV).  

NB Invalidenversicherung IVG 7 ff.  
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5. Teil:  Koordinationsrecht (NICHT prüfungsrelevant) 

1. Was ist Koordinationsrecht? 

i.w.S = alles, was in einem Zusammenbau und Zusammenfügen der verschiedenen 
Sozialversicherungszweige oder Sozialversicherungseinrichtungen dient.  

= Normbereich, der zur Konfliktlösung bei überschiessenden Risikodeckungsangeboten der 
Sozialversicherungszweige bestimmt ist.  

NB auch Normen, welche überschiessende Risikoangebote zw. Der Sozialversicherung einerseits 
und Schadenausgleichssystemen des privaten / öffentlichen Rechts anderseits ausgleichen wollen.  

2. Materielle und formelle Koordinationsrecht 

- Materielle Koordination = Abstimmung und Harmonisierung von Leistungen 
- Formelle Koordination = Koordination in verfahrensrechtlicher Hinsicht  

z.B Verfügungseröffnung (ATSG 49 IV); Vorbescheidszustellung (IVV 73bis II) 
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6. Teil:  Materielles Koordinationsrecht: Grundlagen 

1. Usachen für die Notwendigkeit von Koordinationsrecht 

1.1 Sozialversicherungssystem nicht einheitlich gewachsen 

Bis 1950 Koordinaition nicht notwendig, da Leistungen der Sozialversicherungen nicht relevant.  

➢ IVG (1959) iK > Koordination notwendig  

Koordinationsnormen nicht nach einheitlichen Theorie, sondern nach Bedarf (oft widersprüchlich).  

1.2 Mehrere Zweige decken gleiche Risiken ab 

1.2.1 Risiko Invalidität (ATSG 8 und 7) 

- IV 
- UV (UVG 18 ff) 

NB Invalidität nicht als versicherte Risiko, sondern als LeistungsVSS 
- MV (MVG 40 ff) 
- bV (BVG 23 ff) 

1.2.2 Risiko Alter  

- AHV (AHG 21 ff) 
- bV (BVG 13 ff) 
- UV (UVG 19 II) 
- MV (MVG 47) 

1.2.3 Risiko Tod 

- AHV 
- UV 
- MV 
- bV 

1.2.4 Risiko Hilflosigkeit (ATSG 9) 

- IV 
- AHV 
- UV 
- MV 

1.2.5 Risiko Arbeitsunfähigkeit (ATSG 7) 

- UV 
- KV 
- MV 
- IV 
- ALV 



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
25 

1.3 Mehrere Zweige sehen gleiche Leistungen vor 

1.3.1 Invalidenrenten  

- IV (+ Invalidenkinderrenten) 
- UV 
- MV 
- bV (+ Invalidenkinderrenten) 

1.3.2 Altersrenten 

- AHV 
- bV 
- MV 
- (UV) 

1.3.3 Hinterlassenenrenten 

- AHV 
- bV 
- UV 
- MV 

1.3.4 Taggelder 

- IV 
- UV 
- MV 
- KV 
- ALV 
- EO/Mutterschaft 

1.3.5 Hilfslosenentschädigung  

- IV 
- AHV 
- UV 
- MV 

1.3.6 Hilfsmittel 

- IV 
- AHV 
- UV 
- MV 
- EL 

1.3.7 Eingliederungsleistungen 

- IV 
- ALV 
- MV 
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1.3.8 Heilbehandlung 

- KV 
- UV 
- MV 
- IV 
- EL 

1.4 Mehrere Risiken können zusammen fallen 

z.B:  

1. Alter löst Invalidität ab 
2. Invalide erreicht Rentenalter 

Sozialversicherungszweige: 
a. AHV/IV 
b. bV 
c. UV 
d. MV 

3. Lösungen: 
a. Invalidenrenten abgelöst durch mind gleichwertige Altersrente (AHV/IV) 
b. Invalidenrente abgelöst durch tiefere/höhere Altersrente (MV, weitergehende bV) 
c. Invalidenrente gleichmässig weitergewährt (obligatorische bV, UV) 
d. tiefer/höhere Invalidenrenten  

1.5 Versicherungsunterstellungen sind unterschiedlich 

Ganze Bevölkerung: AHV, IV, EL, KV 

Erwerbstätige: 

- nur Unselbständigerwerbende: UV, bV, ALV 
- Auch Selbständigerwerbende: freiwillig in UV, freiwillig in bV 

Dienstleistung: MV, EO 
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1.6 Kausale / finale Zweige 

Kausalitätsprinzip = nur Schäden gedeckt, die auf einer bestimmten Ursachen beruhen 

Finalitätsprinzip = Schäden gedeckt, unabhängig von dessen Ursache 

Kausale Versicherungszweige: 

- UV 
- (MV) 

Finale Versicherungszweige: 

- KV 
- bV 
- AHV/IV 
- EL 

1.6.1 Kausalzusammenhang 

- Nat.= Ursache kann nicht hinweg gedacht werden, ohne dass auch der Erfolg entfiele 
(conditio sine qua non) 
Problem: unendliche Ursachekette ohne Unterscheidung zw. Rechtlich relevante und nicht 
rechtlich relevante Ursachen.  
z.B: Der Automobilhersteller Y. produziert einen PKW des Typs A. Dieses Auto erfüllt die 
höchstens Sicherheitsstandards. Dennoch verunfallt Peter bei einer Fahrt mit seinem 
Wagen dieses Typs schwer, da er die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich 
überschritten und in einer unübersichtlichen Kurve die Kontrolle über das Fahrzeug 
verloren hat. Beurteilen Sie die Frage der natürlichen Kausalität zwischen der Produktion 
des Fahrzeuges und dem Gesundheitsschaden von Peter. 

- Adä. = Ursache ist rechtlich relevant, wenn sie nach der allg. Lebenserfahrung und dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet ist, dieser Erfolg herbeizuführen oder zu 
begünstigen.  
z.B Siehe Adäquanzbeurteilungen in der UV bei HWS-Schleudertraumata und psychischen 
Fehlentwicklungen! 

1.6.2 Probleme 

1.6.2.1 Im allgemeinen  

Die Unterscheidung zw. Kausale und finalen Zweigen ist nicht konsequent durchgeführt.  

z.B IV: die Ursache einer Invalidität (Unfall / Krankheit) spielt keine Rolle (final). Allerdings erbringt 
die IV nur dann die Leistungen, wenn die Erwerbsunfähigkeit gesundheitsbedigt ist (vs. ALV) > 
auch kausale  

z.B UV: strenge Kausalitätsprinzip (UVG 36).  

1.6.2.2 Für das Koordinationsrecht 

- Mischung von Risiken und LeistungsVSS 
z.B Invalidität ist in IV Versicherte Risiko, in UV nur LeistungsVSS 

- Kongruenzgrundsatz =Anrechnung von Lesitungen anderer Zweige, wenn nicht alle Zweige 
sämtliche Ursache der Gesundhietsbeeinträchtigung abdecken  
z.B: wie berücksichtigt die UV eine IV-Rente, die sowohl auf krankheits- als auch 
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unfallbedingter Invalidität beruht? 
z.B: wie berücksichtigt die Vorsorgeeinrichtung die UV-Invalidenrente, wenn das 
Reglement im Überobligatorium einen Deckungsausschluss für Unfall-Invaliditä vorsieht 
und die Invalidität auf Krankheit und Unfall zurück zu führen ist? 

2. Funktionen des materiellen Koordinationsrechts 

- Begrenzung nach oben: Verhindern schadensüberschiessender Entschädigung  
NB Überentschädigungsverbot 

- Begrenzung nach unten: Herbeiführen eines angemessen Schadensausgleichs 

3. Koordinationsarten (ATSG 63 ff) 

3.1 Intrasystemische (innersystemische) Koordination (ATSG 67, in einzelnen Gesetze) 

3.2 Intersystemische Koordination (ATSG 63 ff.) 

3.3 Extrasystemische Koordination (ATSG 72 ff) 

4. Koordinationsebenen 

4.1 Versicherungsunterstellung 

4.1.1 Koordination mittels gleicher Auslegung von Begriffen 

z.B Arbeitnehmer (ATSG 10)  

• UV i.S AHV (UVV 1) 

• ALV i.S.v AHV (AVIG 2 I a) 

• BVG i.S.v AHV (BGer) 

4.1.2 Koordination mittels gleicher Lohndefinitionen 

z.B: 

• BVG = AHVG (BVG 7) 

• AVIG = AHVG (AVIG 3 I) 

• Höchstbetrag des versicherten Verdienstes AVIG = Höchstbetrag des versicherten 

Verdienstes UV (AVIG 23 I i.V.m UVV 22 I) 

4.1.3 Koordination mittels Vorabkoordination bei lohnmässigen Unterstellungskriterien 

z.B 1. Und 2. Säule: 

• Erzielte Gehalt ist um den Koordinationsabzug (BVG 8 I) zu reduzieren, um en gem. BVG 
versicherten Lohn zu berechnen.  
Koordinationsabzug: 7/8 der max. Jährlichen AHV-ALtersrente 
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4.1.4 Koordination durch Sonderregelungen der Versicherungsunterstellung und Sistierung 

der Versicherungspflicht  

z.B: 

• MV – UV (MVG 3 II) 

• KV – MV (KVG 3 IV) 

4.2 Gesetzliche Lösungen 

4.2.1 Koordination im ATSG (ATSG 1-2) 

ATSG regelt nicht alle Koordinationsprobleme abschliessend: 

- Keine Intrasystemische Koordination 
- Keine Koordination zw. Taggeldleistungen 
- Einzelgesetze weichen manchmal von ATSG ab 

4.2.2 Koordination im Einzelgesetze 

- Intrasystemische Koordination 
- Koordination Taggeldleistungen (z.B UVG 16 III) 
- Koordination BVG (nicht dem ATSG unterstellt > ATSG 2) 
- Abweichende Regelungen vom ATSG (ATSG 2) 

4.3 Übergesetzliche Koordinationsprinzipien 

4.3.1 Kongruenzgrundsatz 

= Überentschädigung nur dann vorliegen kann, wenn derselben Person verschiedene Leistungen 
für dasselbe schädigende Ereignis ausgerichtet werden, welche denselben Schaden während 
derselben Zeitspanne decken.  

Ziel: Koordination von Leistungen und der Verhinderung von Überentschädigungen. 

Anwendungsbereich: alle Koordinationsarten (intra-, inter- und extrasystemische Koordination) 

4.3.1.1 4 Elemente 

 Ereignisbezogene Kongruenz 

= Überentschädigung durch Kumulation von Leistungen erfolgt nur, wenn die beiden 
leistungsbegründenden Ereignisse kongruent sind.  

Problem: Zusammentreffen von kausalen und finalen Leistungssystemen 

z.B: Albert erhält von der IV eine halbe Rente auf Grund eines vorbestandenen krankhaften 
Wirbelsäulenschadens. Bei einem Unfall zieht er sich nunmehr Kopfverletzungen zu, welche zu 
einer vollständigen Invalidität und zum Bezug einer ganzen Rente führen. 

• 1. Problematik: Die UV muss eine Komplementärrente ausrichten - Frage der 
Berücksichtigung des krankhaften Vorzustandes. 

• 2. Problematik: Der Unfall ist auf das Verschulden eines Dritten zurück zu führen - Frage 
des Umfangs des Rückgriffrechts der IV. 
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 Sachliche Kongruenz 

= Überentschädigung entsteht nur, wenn die zusammen fallenden Leistungen ihrer Funktion nach 
gleichgerichtet, d.h. gleichartig sind.  

z.B: Verena erhält von der IV eine Rente, welche mittels der gemischten Methode bemessen 
wurde, da sie sowohl teilweise erwerbstätig als auch im Haushalt tätig war. 

• 1. Problematik: Die UV richtet eine Komplementärrente aus; wie ist die Berechnung 
vorzunehmen? 

• 2. Problematik: Auch die bV muss eine Invalidenrente ausrichten; wie ist die Berechnung 
vorzunehmen? 

• 3. Problematik: Ein haftpflichtiger Dritter schuldet Schadenersatz in Form von 
Erwerbsschaden und Haushaltschaden. 

 Personelle Kongruenz 

= Überentschädigung kann nur sein, wenn die zusammen fallenden Leistungen derselben Person 
zustehen.  

z.B: Max erhält eine Invalidenrente der IV. Zudem wird ihm von der IV eine Invalidenkinderrente 
für seinen Sohn Jonathan ausgerichtet. 

• 1. Problematik: Die UV richtet eine Komplementärrente aus. Ist die IV-Invalidenkinderrente 
in die Berechnung einzubeziehen? 

• 2.Problematik:Gleichwiebei1.Problematikaberunter dem Blickwinkel der bV. 

 Zeitliche Kongruenz 

= Überentschädigung kann nur, wenn mehrere Leistungen zusammen fallen, die sich auf dieselbe 
Zeitspanne erstrecken.  

z.B: Gertrud wird bei einem Verkehrsunfall dauerhaft vollständig invalid. Von der 
Unfallversicherung erhält sie eine lebenslängliche Invalidenrente. 

• Problematik: Kann die UV für die nach dem Rentenalter ausgerichtete IR Regress auf den 
haftpflichtigen Dritten nehmen, der insbesondere Schadenersatz für den Erwerbsausfall 
schuldet? 

4.3.2 Überentschädigungsverbot 

4.3.2.1 Aspekte für allgemeine Überentschädigungsverbot 

- Hohe Kosten der Sozialversicherungen werden noch erhöht 
- Überentschädigungen unsozial 
- Überentschädigungen vermindern Eingliederungsanreize 
- Andere Entschädigungssysteme haben strikte Überentschädigungsverbot (z.B 

Haftpflichtrecht > Bereicherungsverbot) 

4.3.2.2 Aspekte gegen ein allgemeines Überentschädigungsverbot  

- Höhe der Überentschädigungslimite umstritten 
- Bestehende einzelgesetzliche Überentschädigungslimite abweichen 

Überentschädigungslimite (ATSG 69 II)  
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5. Koordinationsmethoden 

5.1 Absolute Priorität bzw. Exklusivität 

= mehreren in Frage kommenden Leistungserbringern muss ausschliesslich einer tatsächlich für 
die Leistungen aufkommen. Ein prioritärer Anspruch schliesst jeden anderen Ansprüche aus.  

z.B ATSG 64, 66 III 

5.2 Relative Priorität bzw. Subsidiarität 

= die in der Prioritätenordnung nachfolgende Leistungsquelle wird in die Pflicht genommen, wenn 
ihre Leistung den Nachteil der geschädigten Person in einem weiter gehenden Masse deckt als der 
vorangehende Leistungserbringer.  

z.B ATSG 65 

5.3 Reine unbeschränkte Kumulation 

= Leistungen ohne Beschränkung von sämtlichen Pflcihten Leistungserbringern auszurichten sind.  

z.B Altersrenten (AHV, bV) 

5.4 Beschränkte Kumulation 

= Kumulation mehreren Leistungen ist dadurch begrenzt, dass eine Überentschädigungslimite 
besteht.  

z.B BVV2 24, Invaliden- und Hinterlassenenrenten der bV 

5.5 Komplementarität 

= ergänzend (Auffüllfunktion). Eine Komplämentärleistungspflicht VSS primäre Leistung.  

z.B: ZVG 20 II, Komplementärrente der UV 

5.6 Kausalitätsausscheidung 

= jeder Sozialversicherungszweig erbringt seine Leistungen nach dem ihn treffenden Kausalanteil 
am Gesamtschaden.  

z.B. Koordination UV-MV (UVG 103) 

5.7 Subrogation 

= Legalzession = Leistungserbringer tritt vGw in die Ansprüche des Leistungsempfängers ggü einem 
anderen Leistungserbringer ein.  

z.B ATSG 72 

5.8 Abtretungsverpflichtung 

= Leistungsempfänger ist auf Grund gesetzlicher, statutarischer oder reglementarischer Grundlage 
verpflichtet, seine Ansprüche ggü einem weiteren Leistugnspflichtigen an den Leisungserbringer 
abzutreten.  

z.B: Reglement in weitergehende bV  
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5.9 Leistungspflicht pro parte 

= jeder von mehreren Leistungspflichtigen erbringt nur einen prozentualen Anteil seiner 
Leistungen gemessen am Gesamtschaden  

z.B VVG 71 

5.10 Koordination durch gesetzliche Risikoumschreibung 

= Leistungspflichtigen mehrerer Erbrigner werden durch die Definition des leistungsauslösenden 
Risikos gegeneinander abgegrenzt.  

z.B Koordination UV-KV (ATSG 3-4) 

5.11 Eintrittsrecht 

= Leistungen mehrerer Leistungserbringer werden so koordiniert, dass ggü dem 
Anspruchsberechtigten nur ein Leistungserbringer zahlt. Der andere wird aber nicht befreit. 
Vielmehr vereinnahmt der Leistende den Anspruch.  

z.B IVV 39k, AHVV 66quater, UVV 38 V bei Hilfslosenentschädigung  

5.12 Kumulation nach Vorabkoordination 

= Leistungen mehrerer Leistungserbringer können kumuliert werden, sie wurden jedoch vor dem 
Zusammentreffen bereits angepasst 

z.B MVG 47, 77 

6. Weitere Sonderprobleme bei der Leistungskoordination 

- Koordination Sozialversicherungsleistungen – eigenen Leistungsfähigkeit der Versicherte 
z.B Anrechnung von tatsächlichen und hypothetischen Resterwerbseinkommen 

- Behandlung von Leistungskürzungen im Koordinationsrecht 
z.B BVV2 25 II 

- Vorleistungspflichten 
z.B 1: mehrere Träger (BVG 26 IV) 
z.B 2: mehrere Zweige (ATSG 70) 
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7. Teil:  Materielles Koordinationsrecht: Das Zusammenfallen von 

Schadensausgleichssytemen 

1. Ausgangslage 

Personenscahdenrecht basiert auf mehrere Leistungserbringern 
(Sozialversicherungsgesellscahften, Haftpflichtige, Privatversicherungsgesellsahften, 
Arbeitgeber,…).  

Diese Lesitungen müssen koordiniert werden. 2 Hauptziele: 

- Umfassender Schadenersatz 
- Verhinderungen Überentschädigung  

Ebene der Koordination: 

- Intrasystemische  
- Intersystemische 
- Extrasystemische 

Vorgehen: 

1. Koordinationen innerhalb eines Sozialversicherungszweiges (Intrasystemische) 
2. Koordination innerhalb Sozialversicherungsrechts miteinander (Intersystemische) 
3. Koordination zw. Verschiedene Systemen 

Die Koordination erfolgt innerhalb der Einzelschadensposten (Erwerbsschaden, Heilunskosten, 
Pflegeschaden, Rentenschaden, Versorgerscahden,…).  

Grundsatz: Kongruenzgrundsatz.  

Koordination verfolg verschiedene Prinzipien: 

- Anspruchskonkurrenz 
- Anspruchskumulation 

2. Einzelschaden und Kongruenzgrundsatz (ATSG 69) 

Eine Koordination kann nur innerhalb eines Einzelschadensposten vorgenommen werden.  

Ob Leistungen zu koordinieren sind, hängt von deren funktionellen Gleichgerichtetheit ab.  

Die Prüfung, ob die Leistungen koordiniert werden müssen, erfolgt nach dem Kongruenzgrundsatz 
(= eine Überentschädigung tritt nur ein, wenn der gleichen Personen verschiedene 
schadenausgleichende Leistungen während der gleichen Zeitspanne für ein identisches 
Schadensereignis ausgerichtet werden und die Leistungen ingesamt den Schaden übersteigen).  

4 Elemente des Kongruenzgrundsatz: 

2.1 Ereignisbezogene Kongruenz 

= damit Koordinaiton erfolgen kann, müssen die schadenausgleichenden Leistungen durch 
dasselbe Ereignis ausgelost worden sein.  

Wichtig: Mitwirkende Ursachen (z.B konstitutionelle Prädisposition) 
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Problem: kausale vs. Finale Ausgleichssystem > Lösung: bei finale Ausscheidung der Ursachen 

z.B ATSG 72 

2.2 Sachliche Kongruenz  

= damit Koordination erfolgen kann, müssen sich die schadenausgleichenden Leistungen in ihrer 
Art und Funktion entsprechen (NB wirtschaftlich).  

VSS: denselben Einzelscahden 

NB die Subrogation eines Sozialversicherers in die Haftpflichtrechtlichen Ansprüche der 
Versicherte erfolgt für jeden Einzelschadensposten gesondert.  

z.B ATSG 74 

2.3 Personelle Kongruenz  

= damit Koordination erfolgen kann, müssen die schadenausgleichenden Leistungen derselben 
Person bzw ihren Hinterlassenen zustehen.  

Wichtig: wenn Hauptrente + Kinderrenete  
NB die Anspruchsberechtigtigung für Kinderrente liegt bei Versicherte (NICHT Kind; AUSNAHME 
ZGB 285) 

z.B versicherte Person erhält von der Invalidenversicherung und ihrer Vorsorgeeinrichtung jeweils 
Invalidenkinderrenten zu ihrer eigenen Invalidenrente hinzu. Die Invalidenkinderrenten sind 
personell kongruent zum haftpflichtrechtlichen Erwerbsschaden der versicherten Person. Die 
Invalidenversicherung und die Vorsorgeeinrichtung subrogieren daher in die haftpflichtrechtlichen 
Ansprüche der versicherten Person und können für die Invalidenkinderrenten Rückgriff auf den 
Haftpflichtigen nehmen. 

2.4 Zeitliche Kongruenz  

= damit Koordination erfolgen kann, müssen sich die schadensausgleichenden Leistungen auf 
dieselbe Zeitspanne erstercken.  

NB nur bei Dauerleistungen.  

NB teilweise mit ereignisbezogene Kongruenz überschneiden 

z.B Invalidenrente der Unfallversicherung ist lebenslänglicher Natur. Die zeitliche Kongruenz zum 
Erwerbsschaden der versicherten Person besteht jedoch nur bis zum Rentenalter (da die 
geschädigte Person ab diesem Zeitpunkt keinen Erwerbsschaden mehr erleidet). Die über das 
Rentenalter hinaus ausgerichtete Invalidenrente der Unfallversicherer ist hingegen unter dem 
Schadensposten des "Rentenschadens" relevant. 

3. Intra- und Intersystemische Koordination 

4. Extrasystemische Koordination 

Ersatzpflichtige: 

- Haftpflichtige 
- Neutrale Ersatzpflichtige 
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NB OR 51 > Anspruschskonkurrenz 

5. Anspruchskonkurrenz (OR 51) 

5.1 Begründung und Auflösung der Anspruchskonkurrenz  

5.1.1 Aussenverhältnis 

Aus der Sicher der Geschädigten steht ihr eine Mehrzahl an Ersatzpflichtigen ggü, welche zur 
Deckung desselben Scahden dienen.  

Im Unfange derjenigen kongruente Leistungen, die von beiden Ersatzpflichtigen geschuldet sind, 
besteht Anspruchskonkurrenz (= Geschädigte kann grds wählen auf welche der Leistungen sie 
zugreifen will. Sie kann von jedem Ersatzpflichtige die volle Leistung verlangen).  

Die Zahlung eines Ersatzpflichtigen befreit auch die anderen im Umfange des bezahlten Betrages.  

5.1.2 Innenverhältnis 

Die mehreren Ersatzpflichtigen werden durch die Anspruchskonkurrenz zu einer 
Koordinationsgemeinschaft verbunden.  

Es ist im Innenverhältnis zu entschieden, welcher Ersatzpflichtige wie viel des Scahdesn zu tragen 
hat.  

Im Umfang derjenigen Leistungen, welche der ersatzpflichtige im Aussenverhältnis mehr erbracht 
hat, als er im Innenverhältnis tatsächlich tragen muss, steht ihm ein regressrecht ggü den anderen 
ersatzpflichtigen zu (= originäre Regressrecht vs. Rückgriffsforderung aus Subrogation).  

5.2 Regress gem. OR 51 

5.2.1 Enstehungszeitpunkt der Regressforderung 

Im Zeitpuntk der Zahlung der Leistung an der Geschädigte  

5.2.2 Umfang der Regressforderung 

Bisher erbrachten Leistungen, soweit diese nicht vom Leistungserbringer selbst geschuldet sind.  

NB zukünftige Leistungen > Abtretungserklärung der Geschädigte an den leistenden 
Ersatzpflichtigen.  

NB gem. Bger kann man uU von der Rangordnung von OR 51 II abweichen.  

5.2.3 Verjährung der Regressforderung 

Relativ: 1 Jahr ab dem Tag, an dem der Geschädigte den Schadenersatz erhalten hat und der 
andere Haftpflichtige bekannt wurde;  
Absolut: 10 Jahren ab dem Tag, an dem die Schädigung eingetreten ist oder ein Ende gefunden hat 

NB nicht OR 136 I 

NB die Verjährung der forderung des geschädigten gegen den Regressbeklagten kann dem 
Regressberechtigte nicht entgegenhalten werden. Der Regressberechtigte kann seinen 
Regressanspruch gegen einen Mitverantwortlichen geltend machen, sofern er diesem seine 
Regressansprüche sobald wie möglich angezeigt hat.  



 Koordination von Schadensausgleichssystemen (Hürzeler) FS 20 

 
36 

5.2.4 Fall 

Karl leiht sich ausnahmsweise das Auto seiner Freundin Petra aus, um Besorgungen zu erledigen. 
Bei der Einfahrt auf die Hauptstrasse übersieht er den auf dem seinem Motorrad heran nahenden 
Olaf und kollidiert mit diesem. Olaf wird bei der Kollision schwer verletzt und dauerhaft 
erwerbsunfähig. 

- Welche Überlegungen stellen Sie in Bezug auf die Schadenstragung an? 

5.2.5 Der Regress des Arbeitgebers für Lohnfortzahlungsleistungen 

Problemstellung: Arbeitnehmer ist in einem absoluten Rechtsgut verletz, erleidet jedoch wegen 
der Lohnfortzahlung keinen Vermögensscahden. Der Arbeitgeber erleidet einen 
Vermögensschaden, ist jedoch nicht in einem absoluten Rechtsgut verletzt (= Reflexscahden).  

Der Arbeitgeber verfügt nicht über ein Subrogationsrecht mit entsprechenden Rückgriff (vs. 
Sozialversicherungsgesellschaften). Der Arbeitgeber soll aber für seine Lohnfartzahlungsleistungen 
nicht schlechter erstellt werden als die Versicherungsgesellschaft, die nach OR 324b an seiner 
Stelle den lohn bezahlen.  

Es liegt ein Gesetzeslücke bzgl. Regressrecht des Arbeitgebers. LÖSUNG: analoge OR 51 II 

NB die Lohnfortzahlung ist NICHT eine Schadenersatzleistung wegen Schlechterfüllung, sondern 
eine Leistung aus Vertragserfüllung.  

Der Arbeitgeber kann sowohl gegen Haftpflichtige aus Verschulden, aus Vertrag oder aus 
Kausalhaftung redressierten.  

6. Rückgriff gem. ATSG 72 ff 

6.1 Grundsatz der Subrogation (ATSG 72) 

Subrogation (=Legalzession) = Eintreten des Schuldners in die Ansprüche des Geschädigten ggü 
dem Haftpflichtigen.  

Vs. Originäre Regressrecht aus Anspruhchskonkurrenz: Rückgriffanspruch nicht in der Person des 
Subrogationsberechtigten entsteht.  

Rückgriff aus Subrogation ist integral = unabhängig vom Rechtsgrund 

6.2 Zeitpunkt der Subrogration 

6.3 Anwendungsbereich von ATSG 72 I 

IV; AHV, UV; MV, JV 
NICHT bV 

6.4 Umfang der Subrogation 

Höhe der gesetzlichen Leistungen (NUR in kongruente haftpflichtrechtliche Scahdensposten.) 

NB die Subrogation erfolgt auch in die Nebenrechte der Geschädigte.  

Beschränkungen der Subrogation: 

- Gesetzliche Leistungen des Sozialversicherers 
- Höhe der Haftflichtforderung 
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6.5 Subrogation in Nebenrechte (ATSG 72 IV) 

6.6 Verjährung der Subrogationsforderung (ATSG 72 III) 

NB Kenntnis der Leistung umfasst die Höhe der Leistungen (d.h. i.d.R nach Leistungsfestsetzung).  

6.7 Subrogation und Kongruenzgrundsatz (ATSG 74) 

6.8 Regressprivilegien (ATSG 75) 

Die Geschädigte kann ihren Direktanspruch trotz des Privilegs durchsetzen, nicht hingegen der 
Sozialversicherers seinen Rückgriffsanspruch.  

Die Privilegien wirken wie eine Anrechnung der kongruenten Sozialversicherugnsleistungen, wobei 
die Haftpflichtige in diesem Umfang befreit wird.  

Zweck: nicht it den einen Hand wegnehmen soll, was er mit der anderen gegeben hat.  

Entscheidende Zeitpunkt: schädigende Ereignis 

6.9 Aufteilung zwischen Rückgriffsforderung und Direktforderung 

Direktschaden = ist der haftpflichtrechtliche Gesamtscahden höher als die gesetzliche 
Sozialversicherungsleistungen, so verbleibt dieser nicht durch die gesetzliche 
Sozialversicherungsleistungen erfasste Teil des Schadens der Geschädigten selbst (auch wenn 
Sozialversicherers mangels Kongruenz nicht Subrogation, z.B Schadenersatz für Sachschaden).  

6.10 Aufteilung des haftpflichtrechtlichen Schadenersatzes auf Rückgriffsforderung und 

Direktscahdensforderung 

Die Rückgriffsforderung des Sozialversicherers umfasst die Höhe seiner bisherigen und zukünftigen 
Kesitungen.  

Die Direktschadensforderung umfasst die nicht durch die gesetzlichen 
Sozialversicherungsleistungen gedeckten Schadensteile.  

Problem: der vom Haftpflichtige geschuldete Schadenersatz < berechnete Schaden (z.B bei 
Schadenersatzherabsetzung OR 44) oder wenn der Haftpflichtige mangels Zahlungsfähigkeit nicht 
den gesamten Schaden abzudecken vermach.  

Lösung: ATSG 73 
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6.11 Quotenvorrecht (ATSG 73) 

- Verteilungsvorrecht (I) 
- Befriedungsvorrecht (III) 

NB für jeden Einzelschadensposten separat  

6.11.1 Beispiel  

- Erwerbsschaden: 100 
- Geschuldeter Schadenersatz: 50 
- Leistungen Sozialversicherers: 80 
- Höhe von Rückgriffs- und Direktscahdensforderung? 

▪ 50+80=130 
▪ 130-100=30 

o Rückgriffsforderung: 30 
o Direktscahdensforderung: 20 

➢ Geschädigte erhält ingesamt 80 an Leistungen des Sozialversichererss und 20 an 
Direktscahdeneersatz (ingesamt ist gesamter Schaden von 100 gedeckt) 

6.11.2 Ausnahme von Quotenvorrecht: Quotenteilung (ATSG 73 II) 

Kürzung wegen Selbstverschulden.  

Ergebnis Quotenverteilung: Geschädite denjenigen Anteil des Schadens nicht ersetzt erhält, der 
auf die Kürzung der Sozialversicherungsleistungen entfällt.  

Praxis: selten, da VSS für Leistungskürzung durch Sozialversicherer sehr streng (ATSG 21 I) 

6.11.3 Fall Quotenvorrecht und Regressrecht (keine Lösungen) 

Werner verunfallte als Fussgänger schwer, als er mit dem Velofahrer Heinz kollidierte. Werner 
muss ein Selbstverschulden zur Last gelegt werden, dass die Haftungsquote um 30% reduziert. 

Der Schaden umfasst folgende Positionen: 

• Heilbehandlung: CHF 100‘000 

• Erwerbsausfall: CHF 1‘500‘000 
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Die Sozialversicherungsleistungen umfassen: 

• Heilbehandlung vollumfänglich (100‘000) 

• Invalidenrenten: CHF 1‘300‘000 

Heinz verfügt über eine Privathaftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme von CHF 1 Mio. 
Er hat zudem Eigenmittel in Höhe von CHF 100‘000. 

Werner hatte vergessen, die Verjährung seiner Schadenersatzforderung zu unterbrechen. 

1. Erwerbsschaden 

Entgangener gewinn = der geschädigte könnte sein Vermögen vermehren, wenn kein schädigende 
Ereignis stattfinden würde.  

- Gesamtschaden: 1'500'000  
- Ersatzforderung (70%): 1'050’000 
- Direktschadensforderung: 1'500'000 – kongruente SozVL (1'300'000) = 200’000 

Wenn das Schadenersatz vom Schädiger niedriger als das Gesamtschaden ist (infolge insb. von 
Selbstverschulden) fragt man sich wer soll diese differenz leisten (versicherer oder versicherte?). 
Diese frage wird durch art. 73 Quotenvorrecht beantwortet, welche ein Vorrang von 
Direcktschadensforderung der Geschädigte vorsieht. Wenn das Schadenersatz nicht genug ist, 
dann sind erstens die Ansprüche der Geschädigte zu decken (Befriedigungsvorrecht).  

- Regressforderung: 1'050'000 – 200'000 = 850’000 

NB Schadenszins 5% 

Ansprüche:  

- Werner (geschädigte) bekommt 1'500’000 
- SozV bezahlen: 1'300'000 – 850'000 = 450’000 
- Hans (Schädiger) bezahlt: 200'000 + 850'000 = 1'050'000  

Seine private HPV deckt bis eine Summe von 1 Mio. Der Geschädigte hat aber keine direkte 
Forderungsrecht ggü HPV (die HPV kann zudem die Einreden aus dem Vertrag mit Hans 
entgegenstehen).  

2. Heilbehandlung 
- Gesamtschaden: 100’000 
- Ersatzforderung (70%): 70’000 
- Direktschadensforderung: 100'000 – kongruente SozVL (100'000) = 0 

Wenn das Schadenersatz vom Schädiger niedriger als das Gesamtschaden ist (infolge insb. von 
Selbstverschulden) fragt man sich wer soll diese differenz leisten (versicherer oder versicherte?). 
Diese frage wird durch art. 73 Quotenvorrecht beantwortet, welche ein Vorrang von 
Direcktschadensforderung der Geschädigte vorsieht. Wenn das Schadenersatz nicht genug ist, 
dann sind erstens die Ansprüche der Geschädigte zu decken (Befriedigungsvorrecht).  

- Regressforderung: 70'000 – 0 = 70’000 

Ansprüche: 

- Werner bekommt: 100’000 
- SozV bezahlt: 30’000 
- Hans bezahlt: 70’000 
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Fazit: 

- Werner bekommt: 1'600’000 
- SozV bezahlt: 520’000 
- Hans bezahlt: 1'250’000 

NB HPV 1 MIo + Eigenmittel 100’000 
Wenn die finanzielle Möglichkeiten des Schädigers ungenügend sind, erstens werden die 
Direktansprüche der Geschädigte gedeckt (Befriedigungsvorrecht 73 III). d.h.: 200’000 

6.12 Fall 1 (keine Lösungen) 

Andreas rutschte am 20. Januar 2005 um 09.30 Uhr auf der vereisten Treppe vor dem 
Supermarkt aus und erlitt dabei eine Oberschenkelfraktur. Er musste für eine Woche ins 
Krankenhaus eingeliefert und dort behandelt werden. Danach war er noch während weiteren 
drei Wochen vollständig arbeitsunfähig. 

-  Die Behandlungskosten im Krankenhaus beliefen sich auf CHF 3'000.-.  
- Der Erwerbsausfall beträgt insgesamt CHF 6'000.-. 
- Die Unfallversicherung kommt insgesamt für die Heilungskosten auf und richtet ihm ein 

Taggeld von total CHF 4'400.- aus 
- Der Arbeitgeber erbringt Lohnfortzahlungsleistungen in Höhe von CHF 400.-. 

Erläutern Sie das Zusammenwirken der Leistungspflichtigen: 

1. Behandlungskosten 

Gesamtschaden: 3’000 

Ersatzforderung (100%): 3’000 

Kongruente SozVL: UV 3’000 

Direktschadensforderung: 3'000 – 3'000 = 0 

Regressforderung (ATSG 72 ist eine integrale Subrogation, d.h. unabhängig vom rechtsgrund. IC 
Eigentümerhaftung OR 58): 3'000 – 0 = 3’000 

Ansprüche: 

- A bekommt 3’000 
- SozV bezhalt 0 
- Supermarkt bezahlt 3’000 
2. Erwerbskosten 

IC: vorübergehende (Unfall-Ende Behandlung).  

Gesamtschaden: 6’000 

Ersatzforderung (100%): 6’000 

Kongruente SozVL: UV Taggeld 4'400, Lohnfortzahlung AG 400 

Direktschadensforderung: 6'000 – 4'400 – 400 = 1’200 

Regressforderung UV: 6'000 – 1'200 + 400 = 4’400 

Regressforderung AG: keine gesetzliche Vorschrift aber es wäre unfair, dass der AG schlechter 
gestellt sein würde als die Versicherung, welche teilweise das Schaden auf seine Stelle deckt. 
Analoge Anwendung von OR 51 II: aus unerlaubte Handlung, aus Vertrag und aus Gesetz → IC 
eigentümerhaftung (OR 58). 6'000 – 5’600 = 400 
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Ansprüche: 

- A bekommt 6’000 
- SozV bezahlt 0 
- AG bezahlt 0 
- Supermarket bezahlt 6’000 

6.13 Fall 2 (keine Lösungen) 

Die Postbotin Sandra ist mit dem Fahrrad unterwegs und übersieht an der Kreuzung zweier 
Nebenstrassen den von rechts kommenden PkW von Thomas. Sie wird von dem Personenwagen 
erfasst, wobei sie sich schwere Kopfverletzungen zuzieht. Sie muss während 3 Monaten ärztlich 
behandelt werden und bleibt dauerhaft erwerbsunfähig. 

- Die Kosten der medizinischen Behandlung belaufen sich auf CHF 15'000.-. Der 
Erwerbsausfall beträgt insgesamt CHF 500'000.-. 

- Wegen des Selbstverschuldens von Sandra wird der Schadenersatzanspruch um 40 
Prozent herabgesetzt. 

- Die Unfallversicherung kommt für die gesamten Behandlungskosten auf und erbringt 
Taggeldleistungen von total CHF 50'000.- sowie Invalidenrenten von gesamthaft 
(voraussichtlich) CHF 300'000.-. 

- Die Invalidenversicherung richtet Invalidenrenten von gesamthaft (voraussichtlich) CHF 
100'000.- aus. 

Nehmen Sie Stellung zur Verteilung der Schadenstragung und den Ansprüchen: 

6.14 Fall 3 (keine Lösungen) 

- In welchem Zeitpunkt entsteht der Rückgriffsanspruch (dem Grundsatze nach) 
o im Innenverhältnis bei Anspruchskonkurrenz? 
o beim Rückgriff gemäss Art. 72 ATSG? 

- Wann beginnt die Verjährung der Rückgriffsforderung 
o aus Anspruchskonkurrenz? 
o aus Subrogation gemäss Art. 72 ATSG? 

- Was ist unter "Direktschaden" zu verstehen? 
- Erläutern Sie das Quotenvorrecht der versicherten Person: 

7. Der Regress des privaten Schadenversicherers (VVG 72) 

7.1 Besonderheiten 

- Subrogation erfolgt mit der Zahlung der Versicherungsleistung (vs. ATSG 72) 
- Subrogration erfasst nur bereits ausgerichtete Leistungen (auch verbundene Vorzugs- und 

Nebenrechte).  
- Nur ggü Dritten, die aus unerlaubter Handlung haften.  

7.2 Fallbeispiel Regress nach VVG 72 

B. verunfallte im Café M. Als er seinen Mantel an der Garderobe aufhängen wollte, stolperte er 
über eine schlecht sichtbare Stufe und schlug gegen die Kellertüre. Diese öffnete sich und B. 
stürzte über die Treppe in den Keller, wobei er sich an beiden Beinen schwer verletzte. In der 
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Folge waren eine achteinhalbstündige Operation sowie ein mehrwöchiger Spitalaufenthalt und 
anschliessend ein mehrwöchiger Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik erforderlich. 

Die Versicherungsgesellschaft X., bei welcher B. nach dem VVG eine private Unfallversicherung 
abgeschlossen hat, anerkennt ihre Leistungspflicht. 

Frage: Unfallversicherer X wissen wollte ob er sich regressweise in irgendwelcher Form schadlos 
halten kann und gegen wen diese Ansprüche gelten machen könnte? Haftpflichtige, der für den 
Schaden auch nachzukommen hat? Café M, hier geht es um ein Werkmangel → Haftung des 
Werkeigentümers (OR 58) ggü der Geschädigte.  

Der Geschädigte bleibt aber insofern schadlos, da er von Versicherungsgesellschaft X Leistungen 
bekommt (Heilbehandlungskosten, Spitalaufenthalt, Heimaufenthalt, ...).  

Frage: Wie ist das Verhältnis zw. Versicherungsgesellschaft und der Haftpflichtige zu beurteilen? 
Könnte die Versicherungsgesellschaft für die entrichtete Leistungen auf dem Haftpflichtige Regress 
nehmen? Subrogation wäre nach VVG 72 zu beurteilen und hier ist eine Einschränkung auf 
Haftung aus unerlaubten Handlungen (Verschuldenshaftung, OR 41). IC aus Werkhaftung → so ist 
die Subrogation IC nicht möglich.  

BGer: was heisst unerlaubte Handlung gem. VVG 72? VVG 72 bezieht sich auf Subrogation bzgl. 
Verschuldenshaftung (NICHT Rechtsprechung, die Regress für Arbeitnehmer auf Ordnung 
abweichen kann).  
Kritik der Lehre: zu eng 

Neure Rechtsprechung: Begriff «unerlaubte Handlung» gem. VVG 72 nicht nur aus 
Verschuldenshaftung, sondern aus unerlaubter Handlung im Allgemein, d.h. auch Kausalhaftung 
(OR 51 ff.) 

7.3 Regress des Haftpflichtversicherers auf Mithaftpflichtige 

Haftpflichtversicherter tritt mit der Ausrichtung seiner Leistungen in die Rechtsposition der 
versicherten Haftpflichtigen ein.  

Diese Subrogation umfasst den Ausgleichsanspruch des Versicherten nach OR 50 f. Ggü 
Mithaftpflichtige.  

➢ Analoge Anwendung von VVG 72 ABER ohne Beschränkung der Subrogration auf Ansrüche 
gegen Haftpflichtige, die aus unerlaubter Handlung haften.  

7.4 Fall (nicht gemacht) 

Bei einem Verkehrsunfall verstirbt B. als Beifahrer des von A. gelenkten Motorfahrzeuges 
(Halter des Fahrzeuges ist A), als dieser einem nicht korrekt fahrenden Fahrradfahrer 
ausweichen musste. Es stellt sich schliesslich heraus, dass sowohl A. als auch der Kanton als 
Strasseneigentümer sowie der Fahrradfahrer für den Schaden einstehen müssen. Die 
Haftpflichtversicherung von A. vergütet den Angehörigen des verstorbenen B. den gesamten 
Schaden. 

8. Fall: Arzthaftung und Unfall (nicht gemacht) 

A. wurde am 24. Januar 1997 im Kantonsspital Basel-Stadt bei der operativen Behebung eines 
Hydrozephalus verletzt und erlitt eine Schädigung des Gehirns. Sie bezieht bei einem 
Invaliditätsgrad von 100% eine ganze Rente der Eidg. IV und der beruflichen Vorsorge. Im April 
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1998 liess A. ihrem Arbeitgeber ein Schreiben zuhanden der Unfallversicherung zukommen, dass 
sie die Operationsfolgen als Unfall erachte. Die Ansprüche gegenüber der Unfallversicherung 
wurden jedoch nicht weiter verfolgt. Vielmehr forderte A. im Jahr 2005 vom Kanton Basel-Stadt 
Schadenersatz von CHF 15’000’000.-. Mittels Vergleichs wurde das Verfahren sodann durch 
Zahlung von CHF 3’000’000.- per Saldo aller Ansprüche abgeschlossen. 

Im Januar 2007 richtete A. ein erneutes Schreiben an die Unfallversicherung und beantragte 
damit Leistungen nach UVG. Die Unfallversicherung lehnt die Ansprüche ab. 

9. Fall: Anrechnung von Sozialversicherungsleistungen (nicht gemacht) 

B. erlitt einen Schaden von total CHF 1’200’000.-. Im Rahmen der Erledigungsvereinbarung 
rechnete der Haftpflichtversicherer die Sozialversicherungsleistungen im Umfange von CHF 
800’000.- vollumfänglich an und leistete einen Direktschaden von CHF 400’000.- an B. 

Im Rahmen des Regressprozesses wendet der Haftpflichtversicherer gegen die Forderung der 
Sozialversicherung ein, diese habe z.T. Leistungen ausgerichtet, zu denen sie aufgrund der 
Sozialversicherungspraxis nicht verpflichtet gewesen wäre. Es würden daher nur CHF 300’000.- 
als zulässiges Regresssubstrat anerkannt. 
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8. Teil:  Besonderer Teil: einzelne Schadensposten 

1. Erwerbsschaden (OR 46 I) 

Leistungen anderer Ausgleichssysteme: 

- IV: Taggelder, Invalidenrente, Kinderrenten 
- UV: Taggelder, Invalidenrenten 
- bV: Invalidenrente, Kinderrente 
- MV: Taggelder, Invalidenrenten 
- KV: Taggelder 
- Arbeitgeber: Lohnfortzahlungsleistungen 
- Private Versicherungen: Erwerbsunfähigkeitsleistungen von LebensV, Taggelder von 

privaten UV, KrankentaggeldV 

1.1 Vorübergehender Erwerbsschaden = 

-  Zeitspanne zw. Dem schädigenden Ereignis und der Beendigung der Heilbehandlung / 
Feststehen eines Dauerschadens.  

- Schaden = Differenz zw. Dem Erwerbseinkommen, das die Geschädigte ohne Eintritt des 
schädigende Ereingis verdient hätte und dem Erwerbseinkommen, das sie 
zumutbarerweise nach Eintritt des schädigende Ereinis noch erzielen kann.  

- Bemessung: konkret. Laufend beglichen/aufaddiert.  

NB für Verzögerung der Schadenersatzleistung: Schadenszins 5% 

1.2 Dauernder Erwerbsscahden 

= in der Zukunft liegenden Scahden (Hypothese ABER NB so konkret wie möglich und so abstrakt 
wie nötig zu berechnen).  

Beginn: Abschluss der Heilbehandlung 

Entscheidend: Einkommen, das die Geschädigte im Zeitpunkz der Scahdensberechnung verdient 
hätte. Für die Zukunft sind die darauf entfallenden Veränderungen zu berücksichtigen.  

1.3 Berechnung des zukünftigen Erwerbsscahdens 

Basis: Nettolohn (Berechnung auf Bruttolohb würde zu einer Bereicherung führen) bis zum 
voraussichtlichen Pensionierungsalter (gem. Konkreten Umständen des Einzelfalles. Grds AHV-
Rentenalter (64/65) als Endtermin).  

1.3.1 Rentenschaden 

Schaden nach dem Pensionierungalter (= Rentenschaden) wird konkret entschädigt: 

- Rentenscahden = Verlust an sozialversicherungsrechtlichen Altersleistungen, welcher die 
Geschädigte als Folge der Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit erleidet.  

- Zeitspanne: Zeit. Zw. Der voraussichtliche Pensionierung und dem mutmasslichen 
Todeszeitpnkt der Geschädigte  
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1.3.2 Varianten:  

1.3.2.1 Teuerung: Inflation.  

- Vorüberghende Erwerbsscahden: Teuerung konkret berücksichtig 
- Zukünftigen Erwerbsschaden:Hypothese anzustellen. Im Durchschnitt darf von einer 

jährlichen Teuerungsrate von 1% ausgegangen werden.  

NB Erfolgt der Schadenersatz in Rentenforom, ist die Rente daher zu indexieren. Erfolgt deren 
Schadenersatz in Kapitalform, ist die Teuerung beim Kapitalisierungszinsfuss zu berücksichtigen. 

1.3.2.2 Reallohnentwicklung 

NB nicht gem. BGer 

Folge der Nichtberücksichtigung: erhebliche Nachteil für jüngere Geschädigte  

Reallohnentwicklung in % = Nominallohnentwicklung in % - Inflation in % 

Faktoren: 

- Individuelle (z.B Ausbildung, Alter) 
- Generelle (z.B makroökonomische wie Produktivitätssteigerunger durch technologischen 

Fortschritt) 

 Individueller Reallohnentwicklung 

Verlauf: konkav > jüngeren Jahren stark > nach einem Alter von ca. 50 J rückläufig  

 Genereller Reallohnetwicklung  

+1% pro J  

1.3.3 Bestandteile des Erwerbseinkommen 

- Familien- und Kinderzulagen 
- Vergütung von Überstunden 
- Bonus 
- Trinkgeld 
- Einnahmen aus Nebenerwerbstätigkeiten 
- Naturalleistungen (z.B Mietzinsreduktion, Geschäftswagen) 

1.4 Schadenszins 

Erfolgt die Entschädigung nicht gleichzeitig mit dem Eintritt des Schadens, muss der Haftpflichtige 
für die Verzögerung einen Schadenszins von 5% auf der Schadenersatzforderung entrichten.  

Sowohl auf der Direktforderung des Geschädigten als auch Regresszins auf der 
Subrogationsforderung der Sozialversicherer.  

Zeitspanne: Zeitpunkt ab welchem sich das schädigende Ereignis finanziell auswirkt und endet mit 
dem Rechnungstag (Urteilstag) 

NB für jede Schadensposten eine gesonderte Zinsbrerechnung vorzunehmen ist.  
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Ab dem Rechnungstag (urteilstag) läuft ein Verzugszins von 5% aud der Fordeurng inkl. 
Schadenszinsen. Die 5% sind eine Vermutung und können durch den Nachweis des Geschädigten, 
dass ihm höhere Zinskosten entstanden sind angepasst werden.  

Der Scahdenzins kann auf dem Gesamtbetrag der Forderung per mittlerem Verfall zw. Unfall- und 
Rechnungstag berechnet werden (VSS Scahden gleichmässig entstanden).  

Ist der Erwerbsscahden nicht konstant (z.B nachträgliche Änderung des Invaliditätsgrades), muss 
mit verschiedenen Zonsterminen gerechnet werden.  

1.5 Fallbeispiel 

Lars verunfallte am 10. Januar 2002. Sein monatliches Bruttoeinkommen beträgt CHF 4‘400.-, 
sein Nettoeinkommen CHF 4‘000.-. Am 10. Januar 2007 wird dem Haftpflichtigen Urs für den 
aufgelaufenen (vorübergehenden) Erwerbsschaden Rechnung gestellt. Die Haftungsquote 
beträgt 100%. Die Sozialversicherungsleistungen belaufen sich insgesamt auf CHF 140'000.-. 

- Berechnen Sie die Direktforderung von Lars gegen Urs unter Berücksichtigung der 
Schadenszinsen. 

Aufgelaufener Erwerbsschaden für 60 Monate:  CHF 240'000.- (Schaden = Nettoeinkommen x 
Monate) 

Anrechenbare Sozialversicherungsleistungen:  CHF 140'000.-  

Differenz (Direktschadensforderung):              CHF 100'000.- (Direktschaden = Schaden – 
SozVLeistungen) 

Berechnung des Schadenszinses: (Schadenszins = Direktschadensforderung x Jahresverzug x 5%) 

- Entweder: CHF 100'000.- x 2.5 Jahre x 5% 
Schadenszins der Direktforderung   CH 12’500  

- Oder: CHF 100'000.- x 5 Jahre x 2.5% 
Schadenszins der Direktforderung   CHF 25’000 

1.6 Entschädigung des Erwerbsschaden 

Schadenersatzarten:  

- Naturalrestitution  
- Geldersatz (i.d.R bei Erwerbsscahden) 

o Rentenleistungen (OR 53)  
+: 

▪ Entspricht der Periode des Anfallens des Erwerbschadens 
▪ Weniger Eigenverantwortung der Geschädigte  
▪ Indexierung der Rente > ungewissheitsfaktor umgegangen  

o Kapitalentschädigung (i.d.R bei Personenschäden) 
+: 

▪ Endgültiger Abschluss  
▪ Kapital bis zum Tod nicht verbraucht > Erben 
▪ i.d.R Sozialversicherungsleistungen in Rentenform 
▪ Administrativen Aufwand geringer 
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1.7 Grundzüge des Kapitalisierungs 

Barwert = dem auf den Rechnungstag abgewinkten Kapitalwert von Leistungen, die est in Zukunft 
geschuldet sind.  
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Anwendung der Barwerttageln  
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1.7.1 Die Rentenarten 

- Mortalitätsrente: bis statistischen Todeszeitpunkt 
- Aktivitättsrenten: bis statistischen Todeszeitpunkt / statistischen Invalidisierung 
- Zeitrenten: bis zu einem im Voraus festgelegten Zeitpunkt (z.B Rentenalter) 
- Ganze Rente 
- Temporäre Rente 
- Aufgeschobene Rente 

1.7.2 Der Kapitalisierungszinssatz (Diskontierungszinssatz) 

Zweck: Wird Schadenersatz in Kapitalform ausgerichtet, erhähllt der Geschädigte den Ersatz vor 
dem Zeitpunkt, in welchem der zukünftigen schaden eintritt. Würde ohne Diskontierung 
kapitalisiert, brächte dies eine Bereicherung des Geschädigten und ggü einen Schadenersatz in 
Rentenform eine Schlechterstellung des Haftpflichtigen.  

Kapitalisierungszinssatz: 3,5% (Bger, kritisiert durch Lehre > zu hoch). Diese sollte dem Realzins 
entsprechen, den die Geschädigte auf dem Kapital erzielen kann.  

NB Teurung beim Kapitalisierungszinssatz bereits berücksichtigt (Bger) 

1.7.3 Kapitalisierung des zukünftigen Erwerbsschadens 

Basis: Nettolohnes bis Endalter 64/65 J (= temporäre Rente) 

NICHT klar ob Kapitalisierung mit Aktivitäts- (neben der Sterbenwahrscheinlichkeit auch die 
Invalidisierungswahrscheinlichkeit mitberücksichtigen) / Mortalitätstafeln vorgenommen werden 
sollte.  

Rentenscahden (=Ausfall an Sozialversicherungsleistungen im Alter = aufgeschobene 
Mortalitätsrente) konkret berechnet > Einbusse der Leistung (NICHT ausgefallenen 
Sozialversicherungsbeiträge) 

1.7.4 Fallbeispiel zum zukünftigen Erwerbsscahden 

Der 55-jährige Hans hätte ab Rechnungstag einen Bruttolohn von CHF 120'000.- bezogen. Der 
Nettolohn läge bei CHF 100'000.-. Von der Invalidenversicherung erhält er eine jährliche Rente 
von CHF 20'000, von der Unfallversicherung eine solche von CHF 50'000.- und von der 
Vorsorgeeinrichtung eine Invalidenrente von CHF 10'000.-. Die mutmasslichen Altersrenten der 
AHV und beruflichen Vorsorge hätten gemeinsam 60% seines Bruttoeinkommens betragen 
(72'000). Der Invaliditätsgrad beträgt 100%, ebenso die Haftungsquote. 

- Zeigen Sie die Berechnungsschritte auf: Wer bekommt wie viel von wem? 

Berechnungsgrundlage: Nettolohn 100’0000  
Schaden: 100’000 
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kongruente Sozialversicherungsleistungen: 20'000 + 50'000 + 10'000 = 80’000 
Jährliche Direktschadensforderung: 100'000 – 80'000 = 20'000  

Wie müssen jetzt diese jährliche Direktschadensforderung kapitalisieren → Barwerttafeln.  

Handelt er um eine Mortalitäts- / Aktivitätsrente? Umstritten, aber ich denke mehr Aktivitätsrente 
(= Rente bis mutmasslichen Tod / 65/64 / Invalidisierung) 

Handelt es um eine ganze / temporäre oder aufgeschobenen Rente? Temporäre (bis bestimmten 
Zeitpunkt, d.h. Rentenalter)  

Kapitalisierungszinsfuss: 3,5% 

Direktschadensforderung x Barwertfaktor (gem. Kapitalisierungszinsfuss) = SE-Kapital 

20’000 x 8,35 = 167'000 = Direktschaden bzgl Erwerbsschaden 

 

Ansprüche der Sozialversicherung: Renten der UV und bV sind kongruent mit der Erwerbsschaden 
→ Regressforderung  

 

Wird er ein Rentenschaden haben? Rentenschaden: Ausfall bei SozVLeistungen nach Rentenalter. 
So wenn kein Unfall, dann hätte er 72'000 als SozVLeistungen von bV und AHV bekommen. 
Erleidet ein Rentenalter ein Direktschaden?  

- IV-I-Rente wird in eine mind. gleichwertige AHV-Altersrente umgeandelt 
- UV-I-Rente ist eine lebenslängliche I-Rente  
- bV-I-Rente ist eine lebenslängliche Rente 

So er bekommt nach Rentenalter 80'000, so mehr als 72’000 
Fazit: er erleidet keine Rentenschaden (weil sie durch SozVLeistungen gedeckt sind)  

2. Der Haushaltschaden 

2.1 Einordnung 

Sowohl in Todesfall als auch in der Körperverletzung möglich.  

Anspruchsberechtigt: Perosn, die verletzt und ihrer Haushaltsführung beeinträchtigt worden ist 
(NICHT nur Hausfrau, sondern jede, die ihren eigenen Haushalt führt) 
NICHT Angehörigen, die wegen der Schädigung vermehrt Haushaltsarbeiten verrichten müssen.  

= normativen Scahden > Besonderheiten: 

- i.d.R Haushaltstätigkeit unentgeltlich 
- Mithilfe von Angehörigen / Hinnahme Qulitätseinbusse > keine Änderung der 

Ersatzfähigkeit 
- In einer Lebensgemeinschaft dient die Haushaltstätigkeit aller Angehörigen des Haushalts 

(ABER anspruchsberechtigt ist der Geschädigte > AUSNAHME von der Unzulässigkeit der 
Drittschadensliquidation).  
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2.2 Berechnung 

2.2.1 4 Faktoren: 

2.2.1.1 Aufwand der Haushaltsführungen Person in Stunden 

Meinungsstreit: Aufwand in Stunden anhand konkreten Gegebenheiten / statischtischen Daten: 

- Bger: entweder auf die konkreten Situation / SAKE-Tabellen  
- Literatur: Haushaltsscahden wie konkret wie möglich und statistische Grundalge nur 

herangezogen, wenn der Nachweis im Einzelfall nicht möglich / unzumutbar ist (OR 42 II > 
HÜRZELER) 

NB Berechnung des zukünftigen Haushaltsschaden: erwartende Entwicklung der Haushaltsstruktur 
zu berücksichtigen und der Schaden für jeden Zeitabschnitt gesondert zu bestimmen.  

2.2.1.2 Referenzlohnes der Haushaltsarbeit 

- Ausgangslon: als stundenansatz ist derjenigen Betrag anzunehmen, welcher den 
Lohnkostenvorteil einer Person entspricht, welche die verletzte Perosn am ehesten 
ersetzen könnte > Haushaltshilfe.  
Bger: + Aufschlag, welcher der Qualität der Arbeit einer Hausfrau und Mutter Rechnung 
trägt.  
Praxis: i.d.R Annahmen zw. 25.— und 35.— 

- Nettolohn / Bruttolohn + Arbeitgeberbeiträge: umstritten 
o + Nettolohn: Rentenschaden konkret berechnet wird 
o + Bruttolohn + Arbeitgeberbeiträge: Geschädigte, wenn sie eine Hausangestellte 

heranzieht, den Bruttolohn + Arbeitgeberbeiträge für die Sozialversicherungen 
bezahlen muss (= Substitutionstheorie) 

- Ferien: nein 
Bger: 52 Wochen pro jahr 

- Reallohnentwicklung: Ja 
Bger: +1% für Haushaltsschaden über das 50 J. Bis zum Pensionierungsalter 

2.2.1.3 Umfang der Beeinträchtigung: 

darzulegen welche Aufgaben die Geschädigte im Haushalt ausgeübt hat und inwiefern sie in 
diesen Aufgaben eingeschränkt ist. 

NB UNZULÄSSIG: von der medizinisch-theoretischen Arbeitunfähigkeit ohne weiteres auf die 
Einschränkung im Haushalt zu schliessen (vielmehr konkret feststellen) 

2.2.1.4 Dauer des Haushaltsschaden:  

bis Ende der Aktivität (nicht mehr arbeitsfähig) > Dauerschaden mit Aktivitätstafeln zu 
kapitalisieren.  

NB Keine terminierung bei 65/64 j (vs. Erwerbsscahden)  

2.3 Zusammenwirken verschieben Ausgleichsysteme beim haushaltsschaden 

- Haftpflichtrecht 
- Sozialversicherungsrecht: 

o IV:  
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▪ Nichterwerbstätige I-Grad: anhand eines Betätigungsvergleich (Abklärung an 
Ort und Stelle = Haushaltsbereicht).  

▪ Teilerwerbstätige I-Grad: gemischte Methode (= erwerblichen Tiel mittels 
Einkommensvergleichs, der nicht erwerblichen Teil mittels 
Betätigungsvergleich) 
I-Renten, welche den ausserwerblichen Bereich entfallen, decken den 
Haushaltsscahden ab (kongruent zum Haushaltsscahden).  

o MV 
NB NICHT bV und UV weil nur Erwerbstätige 

3. Fallbeispiel zum Haushaltsschaden 

X. (38-jährig) wurde auf Grund einer Auffahrkollision am 1. Januar 2018 dauerhaft vollständig 
arbeitsunfähig. Bis dahin arbeitete sie zu 50% als Immobilienmaklerin (Nettoeinkommen pro 
Jahr CHF 50'000), zu 50% erledigte sie Haushaltsarbeiten und betreute ihre beiden Kinder. 
Hierfür wendete sie wöchentlich ca. 30 Stunden auf. 
Bis zum 31. Dezember 2018 erlitt sie einen Erwerbsausfall von CHF 50'000. Von ihrer 
Unfallversicherung erhielt sie Taggelder in der Höhe von CHF 40'000.-. Ihr Arbeitgeber richtete 
ihr zudem den Lohn im Umfange von CHF 10'000 weiterhin aus. 

Ab dem 1. Januar 2019 erhält sie von der Invalidenversicherung eine Rente von CHF 20'000. Die 
Unfallversicherung richtet eine Invalidenrente von CHF 25'000 aus. Die Vorsorgeeinrichtung 
bezahlt schliesslich noch eine Invalidenrente von CHF 5'000. 

Zeigen Sie die Schadensberechnung und Schadensaufteilung in den Grundzügen auf. 

3 Zeitphasen:  

1) 1/1/2018 – 31/12/18 
Direktschaden? Schaden – kongruente SozVLeistungen 

a. Erwerbsschaden: 50'000 (Nettolohn) – 40'000 (Taggelder UV) – 10'000 
(Lohnfortzahlung ArbeitG) = 0 
Keine direkte Erwerbsschadensforderungen 

b. Haushaltsschaden: keine SozVLeistung. Ganze Haushaltsschaden ist 
Direktschadensforderung  
Berechnung: Faktoren 

i. Aufwand: 2 Kinder. 30 Stunden pro Woche 
ii. Referenzlohnes: 25.- - 35.- pro Stunde / SAKE-Tabellen 

NB 52 Ferienwochen pro J.  
900.- pro Woche x 52 = 46'800 jährlichen Haushaltsschaden 

NB Schadenszins 5%  
NB Reallohnentwicklung 1% bis Pensionierung 

2) 1/1/19 – 30/4/2020 
Direktschaden? Schaden – kongruente SozVL 

a. Erwerbsschaden:  
Welche SozVL sind kongruent: IV + bV sicher kongruent. Bei der UV muss man 
unterteilen, da sie 50% erwerbstätig, und 50% haushaltstätig 
50'000 – 20'000 – 12'500 – 5'000 =  
direkte Erwerbschadensforderung: 12’500 
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b. Haushaltsschaden: 12'500 von der UV ist kongruente SozVL 
50’000-12'500 = 37’500 → direkte Schadensforderung  
NB Reallohnentwicklung bis Pensionierung 1% 

NB Schadenszins 5% bis Rechnungstag 
3) Ab Rechnungstag: 30/4/2020 

zukünftigen Schaden 
a. Erwerbsschaden:  

Berechnungsgrundlage: Nettolohn 50’0000  
jährliche Direktschadensforderung: 50'000 – 20'000 – 12'500 – 5'000 = 12’500 
Wie müssen jetzt diese jährliche Direktschadensforderung kapitalisieren → 
Barwerttafeln.  
Handelt er um eine Mortalitäts- / Aktivitätsrente? Umstritten, aber ich denke mehr 
Aktivitätsrente (= Rente bis mutmasslichen Tod / 65/64 / Invalidisierung) 
Handelt es um eine ganze / temporäre oder aufgeschobenen Rente? Temporäre 
(bis bestimmten Zeitpunkt, d.h. Rentenalter)  
Kapitalisierungszinsfuss: 3,5% 
Direktschadensforderung x Barwertfaktor (gem. Kapitalisierungszinsfuss) = SE-
Kapital 

b. Haushaltsschaden: sie hat heute Kinder aber die Haushaltsschaden werden 
vermindern, da die Kinder weniger Betreuung brauchen.  
Kann man von einer Pensumserhöhung ausgehen?  

c. Wird er ein Rentenschaden haben? Rentenschaden: Ausfall bei SozVLeistungen 
nach Rentenalter.  

4. Heilungskosten / Pflegeschaden 

4.1 Haftpflichtrecht (OR 45 II, 46 I) 

4.1.1 Erste Hilfe und Transport  

Transportkosten = Krnakentransport vom Unfallort in das Krankenhaus / notwendige 
Transportkosten zw. Verschiedenen krankenhäusern, wenn aus medizinischer Sicht indiziert ist.  

Geschädigte hat Schadensminderungsobliegenheit (nicht aufwändigere Transportart, z.B per 
Helikopter, wenn Krankenwagen genügt). Trotzdem da Transport kurzfristig erfolgen muss und 
nicht viel Überlegungszeit oder Transport von Dritten angefordert > kein strenger Massstab.  

Andere Ausgleichssysteme (kongruent zum haftpflichtrechtlichen Ersatzanspruch): 

- UV 
- KV 

4.1.2 Spital- und ärztliche Behandlung 

- Behandlungskosten im Krankenhaus / bei Ärzten 
- Erforderliche medizinische Massnahmen, die der Heilung / Verhütung von 

Verschlimmerung dienen 
z.B Heilbäder, Kuren, Physio- und Psycotherapien, Prothesen, Hilfsmittel 

- Reisekosten zur Therapie 

NB freie Spital- und Arztwahl (NB Schadensminderungsobliegenheit > umstritten bei Privatspital / 
private Abteilung Krankenhaus) 
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4.1.3 Pflege zu Hause / im Heim 

Wenn Geschädigte vorübergehend/ dauernd auf die Hilfe von Drittpersonen angewiesen ist  

Andere Ausgleichssysteme: Hilfslosenentschädigung (kongruent) 

- Unproblematisch wenn Geschädigte die entgeltliche Hilfe von Drittpersonen (z.B Spitex) in 
Ansprich nimmt > OR 46 I 

- Problematisch: Dritthilfe unentgeltlich erfolgt (z.B Familienangehörige). Der Geschädigte 
entsteht kein finanzieller Schaden gem. Differenztheorie. Der Hilfsleistende Person 
Entsetzen eine wirtschaftliche Einbusse (z.B entgangene Erwerbseinkommen) aber nur 
indirekt geschädigt (= Reflexscahden).  
> Bger: Pflegeschaden ersatzfähig (NB Anspruchsberechtigt: Geschädigte)  

4.1.3.1 Berechnung 

- Konkrete Pflege- und Betreuungsbedarf der Geschädigte festzustellen 
- Gegenwärtige + zukünftige dauernder Pflegebedarf 

Entgeltliche Pflegeleistung > Kosten 

Unentgeltliche Pflegeleistung >  

- hypothetische Kosten, die bei entgeltlicher Pflege entstehen würden (= 
Substitutionstheorie, besser) ODER 

- Erwerbsausfall der unentgeltlich pflegenden Person  

Kosten der Pflegeleistung pro Stunde + Ausmass der Pflegebedürftigkeit (z.B täglich/wöchentlich, 
ganztags/stundenweise/nur bestimmte Tätigkeiten) 

Dauer der Pflegebedürftigkeit (NB mit Angewöhnung)  

NB berücksichtigen dass zu späteren Zeitpunkt ein Wechsel in einem Heim erfolgen muss (höhere 
Kosten) 

NB Scahdensberechnugn mehrphasig.  

4.1.3.2 Enschädigung 

- Kapital / Rente 

NB Teuerung + Kostensteigerung bei Pflegeleistungen über Konsumentenpreosindex liegt  

4.1.4 Aufwendungen für Angehörige 

- Kosten wegen der Reise zu Spitalbesuchen  
- Lohnausfall der Angehörige für die Begleitung der Verletzten  

Reflexscahden (= nicht selber in einem absolut geschützten Rechtsgut verletzt).  

Bger: Verletzte kann diesen Schaden beim Haftpflichtigen geltend machen (Grund: 
Geschäftsausführung ohne Auftrag, OR 422 I) > Literatur Kritik  

5. Versorgungsschaden (OR 45 III) 

→ Ersatzfähiger Reflexschaden 
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NB Anknüpfung an tatsächliche und nicht an rechtliche Versorgereigenschaft  
d.h. die infolge Todes untergangene Versorgungsleistung muss nicht rechtlich verbindlich gewesen 
sein, bloss faktische Leistungen genügen.  

Versorgungsleistung konnte sein: 

- Barunterhalt 
- Naturalunterhalt 

Ermittlung des Schadens: 

- So konkret wir möglich 
NB Berücksichtigung konkret absehbarer Veränderungen  
Ausgangssituation: Situation vor Eintritt des Todes 

- So abstrakt wie nötig: wenn konkrete Hinweise fehlen → statistische Durchschnittswerte 

5.1 Barunterhalts-Versorgungsschaden 

Berechnungsgrundlage: 

- Rentenausfallschaden konkret berechnet → Nettoeinkommen 
- Rentenausfallschaden nicht konkret berechnet → Bruttoeinkommen 

NB bei Höheren Einkommen (> 100'000 /j): Sparquote zur Vermögensbildung auszuscheiden.  

Problematisch ist die Ersatzfähigkeit sehr hoher / sehr geringer Versorgungsleistungen: 

- Sehr geringe Versorgungsleistungen: irrelevant 
→ keine Versorgungsbedürftigkeit 

- Sehr hohe Versorgungsleistungen: nicht ersatzbar 
→ nicht zur Erhaltung einer standesgemässen Lebenshaltung erforderlich  

5.1.1 Berechnungsmethoden 

5.1.1.1 Fixkostenmethode 

Einkommen der Getötete bestimte die Lebenshaltungskosten der Versorgten.  

➢ Zw. variable und fixen Kosten zu unterscheiden 
- Fixkosten = alle nicht teilbaren und nicht personengebundene Kosten der 

Haushaltsführung 
z.B. Miete, Strom, Telefon, PkW 

- Variable Kosten = personengebundene Kosten 

Berechnung: 

1. Einkommen – Fixkosten = Anteil variable Kosten  
2. Verteilung der variablen Kosten an die Versorgen nach Quoten 
3. + Fixkosten  

NB umstritten, ob Zuweisung nur an den überlebenden Ehegatten/anteilsmässig auch an 
Kinder 

5.1.1.2 Quotenmethode 

Quotenmethode = Verteilung des Einkommens der Getötete aufgrund der individuell 
zugewiesenen Quoten berücksichtigen  
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NB: 

- Max. Gesamtversorgungsquote 70% 
- Anteil überlebender Ehegatte je nach Anzahl Kinder 50%-60% 
- Kinderquote: 15-30% 

5.1.2 Beispiel 

Remo erzielte als Versicherungsangestellter ein jährliches Bruttoeinkommen von CHF 120’000.-. Er 
verstirbt infolge eines Verkehrsunfalles, für welchen Rudolf haftpflichtig ist. Remo hinterlässt seine 
Ehefrau (50-jährig) sowie seine beiden Kinder (13- und 16-jährig). Für die Miete mussten 
monatlich CHF 2’500.- aufgewendet werden, die Kosten für Telefon und Fernsehen beliefen sich 
jährlich auf CHF 500.-, die Kosten für den privaten PkW auf CHF 5’000.-. 

Ermitteln Sie (in groben Zügen) den jährlichen Versorgungsschaden 

Quotenmethode / Fixkostenmethode 

-  Fixkostenmethode: Einkommen nehmen und Fixkosten abziehen  
o 120’000 – Sparquote 10’000 – 12x2’500 – 500 – 5’000  
o Variable Kosten: Quote für Ehefrau und Quoten für je Kind > zur Fixkosten zuzugen 

- Quotenmethode:: Einkommen – verschiedene Quoten aufteilen (Pausalquoten bilden).  
Alle zusammen nicht als 70% (z.B.  50% Ehefrau, 10% Kind1, 10% Kind2). 

5.2 Naturalunterhalts-Versorgungsschaden 

Immer ersatzfähig, auch wenn kein monetär messbarer Schaden 
z.B. Haushaltsschaden (normativer Schaden).  

Relevant: 

- Zeitliche Aufwand 
- Kosten der Haushaltstätigkeit pro Stunde 

5.2.1 Verteilung 

Verteilungsquoten vs. Erwerbsversorgungsquoten 

Lösung: Anlehnung an die DE-Literatur 

5.2.2 Vorteilsanrechnung wegen eingesparter Unterhaltskosten 

Tötung einer haushaltsführenden Person → Ersparnis der Unterhaltskosten 

NB Vorteilsanrechnung nur bei denjenigen Personen, welche tatsächlich für den Unterhalt des 
Verstorbenen aufgekommen wären (z.B. NICHT Kinder).  

5.3 Zeitpunkt der Schadensberechnung 

Zweiphasig unter Berücksichtigung des aufgelaufenen Schadens per Urteils- bzw. 
Erledigungszeitpunkt.  

Problem: Wiederverheiratungswahrscheinlichkeit bei Kapitalentschädigungen.  

5.4 Kapitalisierung des Versorgungsschadens 

Haftpflichtrechtlicher Schadenersatz i.d.R. in Kapitalform ausgerichtet.  
ABER Geschädigte haben Wahlrecht zw. Rente / Kapital 
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NB Kapitalwert =  kapitalisierten Schadenersatzrente 

→ Kapitalisierung mit Barwerttafeln (Kapitalisierungszinsfuss 3.5%) 

Verbindungsrente auf das kürzere Leben 

- Versorgung aus Erwerb: Temporär bis Alter 64/65 
- Versorgung aus Renten: Aufgeschoben ab Alter 64/65 bis Mortalität 
- Naturalversorgung: Bis Ende Aktivität des Versorgenden 

5.5 Versorgungsschaden und Erbschaft 

Vorteilsanrechnung auch wenn die Hinterbliebene gleichzeitig eine Erbschaft erlangt? 

BGer:  

- Anrechnung von Erbschaftserträget 
- nicht aber des Erbschaftsstammes 

NB jedoch nicht schematisch, sondern nach Billigkeitsgesichtspunkten  

Probleme:  

- Keine Kongruenz zwischen Schaden und Vorteil 
- keine Ersatzfähigkeit der Vermögensbildung 

Lösung in DE: Anwendung der Quellentheorie = Anrechnung nur soweit, als die betreffenden 
Vermögensteile auch zur Bestreitung der Versorgung verwendet worden wären   

5.6 Versorgungsschaden und Sozialversicherungsleistungen 

Hinterlassenenrenten kongruent zum Versorgungsschaden 
→Subrogation 

NB unklar AHV-Hinterlassenenrenten beim Tod einer teilerwerbstätige Person  

NB Regressfähigkeit der Leistungen gem. Art. 20a BVG 

6. Fallbeispiel: SUVA-Regress 

Die Personalverleiherin B. AG hat die obligatorische Unfallversicherung für ihr Personal bei der 
Suva abgeschlossen. Mit Verleihvertrag lieh sie C. als Zimmermann-Hilfsarbeiter an die A. AG 
aus. 

Am 7. Oktober 2014 wurde C. bei Abbauarbeiten von einem herunterfallenden Dachbalken 
getroffen und stürzte anschliessend 3,2 Meter in die Tiefe. Dabei zog er sich beidseits einen 
Mittelfussbruch zu. Die Unfallversicherung erbrachte Leistungen und beantragte in der Folge vor 
dem Handelsgericht des Kantons Bern die Verurteilung der A. AG zur Zahlung von Fr. 32'436.70 
für bezahlte Heilungskosten sowie Fr. 43'457.30 für bisherigen Erwerbsausfallschaden. 

Regressprivileg ATSG 75 → gem. BGer nicht.  

Problem: wir haben ein Personalverleih als Arbeitgeber und der Einsatzbetrieb muss dafür sorgen, 
dass diese Arbeitnehmer nicht zum Schaden kommt.  

Begründungen für Regressprivileg: Personalverleih B AG bezahlt die Beiträge für UV an der SUVA  

VSS für das Arbeitprivileg gem. ATSG 75 II ist ein Arbeitverhältnis zw. dem Versicherten und dem 
Arbeitgeber.  
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Regress auszuüben gegen ein Arbeitskollegen: Arbeitgeberprivileg deckt nicht nur der Arbeitgeber, 
sondern auch der Arbeitnehmer. Aber wenn Angestellte von Personalverleih wäre hat kein 
Regressprivleg.  

NB Regressprivileg umfasst nur Personen die dort auch beschäftigt werden.  

Wenn A AG ist haftpflichtversichert zugunsten Organe und zugunsten ihre Angestellten.  

7. Beispielsfall «Raucher im Abwasserschacht» (BGE 143 III 79) 

B. (Geschädigter) erlitt am 8. September 2004 bei einem Arbeitsunfall in einem 
Abwasserkontrollschacht Verbrennungen. Seine Arbeitgeberin, die C. AG 
(nachfolgend Arbeitgeberin), war beauftragt, die Kanalisationsleitungen und die Schächte in der 
Strasse W. zu sanieren und abzudichten. Während der Geschädigte im Schacht arbeitete, 
entzündete sich an einer von ihm gerauchten Zigarette (die Arbeitgeberin hatte kein 
Rauchverbot ausgesprochen) im Schacht befindliches Gas, und es kam (je nach Darstellung der 
Parteien) zu einer Gasexplosion oder zu einer Gasverpuffung. Der Geschädigte erlitt 
Verbrennungen, die in der Folge gut abheilten. Die psychischen Folgen des Unfalls sind 
umstritten. Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva, Klägerin 1) sowie die 
Eidgenössische Invalidenversicherung (IV, Klägerin 2) und die Eidgenössische Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHV, Klägerin 3) richteten nach dem Unfall Leistungen aus bzw. 
werden noch solche ausrichten. Nach ihrer Auffassung stammte das entzündete Gas aus einer 
lecken Gasleitung der bei der A. AG (Beklagte) haftpflichtversicherten Gaswerk F. AG, womit 
diese gestützt auf das Bundesgesetz vom 4. Oktober 1963 über Rohrleitungsanlagen zur 
Beförderung flüssiger oder gasförmiger Brenn- oder Treibstoffe (Rohrleitungsgesetz, RLG; SR 
746.1) für den Schaden des Geschädigten hafte. Für die von ihnen erbrachten bzw. noch zu 
erbringenden Leistungen nehmen die Klägerinnen Regress auf die Beklagte. Sie beantragten 
beim Handelsgericht des Kantons Zürich, die Beklagte sei zu verpflichten, ihnen Fr. 1'321'242.35 
nebst Zins zu bezahlen 

 

Wenn wir 2 Haftpflichtige haben → solidarische Haftung auch bzgl. Regressverfahren 
(Subrogation)  

Die solidarische haftung hat zweck erleichterung für das geschädigte. → nie zur folge das zur 
verschelchterung der sitaution für der Geschädigte.  
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